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1978 03 13 

Regierungsvorlage 

Übereinkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Fürstentum Liechtenstein, 
der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Bereich der Sozia­

len Sicherheit samt An4ängen und Schlußprotokoll 

ÜBEREINKOMMEN 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 
dem Fürstentum Liechtenstein, der Republik 
Österreich und der Schweizerischen Eidge­
nossenschaft im Bereich der· Sozialen Sicher-

heit 

D~e Bundesrepublik Deutschland, 
das Fürstentum Liechtenstein, 
die Republik Österreich und 

die Schweizerisch,e Eidgenossenschaft, 

von dem Wunsche geleitet, ihre Zusammenar­
beit auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit aus­
zudehnen und die zweiseitigen Beziehungen 
zwischen den Staaten zusammenzubs1sen, 

sind übereingekommen, folgendes zu vereinbaren: 

ABSCHNITT I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

rür die Anwend~ng dieses Übereinkommens 

1. bedeutet der Ausdruck "zweiseitiges Abkom­
men" jedes der im Anhang 4 angeführten 
Abkommen im Bereich der Sozialen Sicher­
heit; 

2. hat. der Ausdruck "Staatsangehöriger" die 
im Anhang 1 festgelegte Bedeutung; 

3. bedeutet der Ausdruck "Flüchtling" einen 
Flüchtling im Sinne des Abkommens vom 
28. Juli 1951 und des Protokolls vom 
31. Januar 1967 über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge; 

4. bedeutet der Ausdruck "Staatenloser" einen 
Staatenlosen im Sinne des Abkommens vom 
28. September 1954 über die Rechtsstellung 
der Staatenlosen; 

5. bedeutet der Ausdruck "Rechtsvorschrif­
ten" ,dne Ges:etlöe, V:eror,dnrungen und Satz.un­
gen, die sich auf im Anhang 2 bezeichnete 
Systeme der SOiZial1en Sticherheitder Ver­
tragsstaaten beziehen; 

6. bezeichnet der AUSldruck "z'llISItändige Be­
hörde" d~e im Anhang 3 angeführten Be­
hörden; 

7. bedeutet der Ausdruck "Rente" oder "Pen­
sion" eine Rente oder Pension einschließlich 

. aller Zuschläge, Zuschüs·se und Erhöhungen. 

Artikel 2 

(1) Dieses Übereinkommen bezieht sich vor­
behaltlich des Artikels 5 auf die im Anhang 2 
bezeichneten Systeme d~r Sozialen SiCherheit. 

(2) Rechtsvorschriften, die sich aus zwischen­
staatlichen Verträgen mit anderen Staaten oder 
aus übersta·atlichem Recht ergeben oder zu deren 
Ausführung d~erien, sind, soweit ,sie nicht Ver­
sicherungslastregelungen ·enthalten, im Verhält­
nis zwischen den V~rtragsstaaten nicht zu berück­
sichtigen. 

Artikel 3 

Diese's Übereinkommen gilt 

a) für Staatsangehörige der Vertragsstaaten so­
wie für ihre Angehörigen und Hinter­
bliebenen, soweit diese ihre Rechte von 
,einem Staatsangehörigen ableiten, 

b) für Flüchtlinge und Staatenlose, wenn sie 
sich. im Gebiet eines Vertragsstaates ge­
wöhnlich aufhalten, 

c) für die Angehörigen und Hinterbliebenen 
der unter Buchstabe b g,enannten Personen, 
soweit sie ihre Rechte von diesen Personen 
ableiten und sich im Gebiet eines Ver­
tragsstaates gewöhnlich aufhalten. 
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Artikel 4 

Dieses übereinkommen gilt vorbehaltlich des 
Artikels 5 für ,Fälle, in denen Versicherungszeiten 
nach den Rechtsvorschriften von mehr als zwei 
Vertragsstaaten vorliegen. 

Artikel 5 

(1) Die Anwendung der im Anhang 4 ange­
führten ß.estimmungen der zweiseitigen Abkom­
men w~nd 'Unter den dont vorgesehenen BecLin­
gungen auf die nach Artikel 3 in Betracht kom­
menden Personen ausgedehnt. Dabei gelten die 
Artikel 7, 121bi,s 15 und 18 entspnech1end. 

(2) Die im Absatz 1 zweiter Satz bez-eichneten 
Bestimmungen gelten entsprechend auch in Fäl­
len, in denen ohne Berücksichtigung des Ab­
satzes 1 erster Satz ein zweiseitiges Abkommen 
anzuwenden ist. 

ABSCHNITT II 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Artikel 6 

Sind nach den Rechtsvorschriften mehrerer 
V ertrags staaten V ersicherungszei ten zurückgelegt, 
so werden sie für den Erwerb ,eines Rentenan­
spruches nach den deutschen Rechtsvorsch~iften 
und eines Pensionsanspruches nach den öster­
r-eichischen Rechtsvorschriften zusammengerech­
net, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit -entfallen. 
In welchem Ausmaß und in welcher Weise Ver­
sicherungszeiten zu berück'sichtigen sind, richtet 
sich nach den Rechtsvorschriften des Vertragsc 

staates, in dessen Versicherung dies,e Zeiten zu­
rückgelegt sind. 

Artikel 7 

Kommen mit oder ohne Berücksichtigung dieses 
übereinkommens zwei oder drei zweis-eitige Ab­
kommen der BundesrepublikDeutschland in Be­
tracht, so gilt für den deutschen Träger folgendes: 

a) Er errechnet den Betrag, der jeweils bei 
Berück·sichtigung eines in Betracht kommen­
den zweiseitigen Abkommens als Rente zu 
zahlen wäre; 

b) er stellt den höchsten der nach der Be­
stimmung unter Buchstabe a errechneten 
Beträge als die von ihm unter Berücksich­
tigung des betreffenden zweiseitigen Ab­
kommens zu ZJaMende :&ente feSlt; 

c) die Bestimmungen unter Buchstaben a und 
b gelten auch für jeden w~teren V,erniche­
rungsfall. 

Artikel 8 

(1) Werden in Fällen des Artikels 6 Leistun­
gen beansprucht, so gilt für die Berechnung der 

nach den österreichischen :&echtsvorschriften ge­
schuldeten Pension folgendes: 

a) Der österreichische Träger stellt nach d.en 
von ihm anzuwendenden Rechtsvorschnf­
ten fest, ob unter Zusammenrechnung der 
Versicherungszeiten Anspruch auf Pension 
besteht; 

b) besteht Anspruch auf Pension, so berechnet 
der österreichische Träger zunächst den 
theoretischen Betrag der Pension, die zu­
stehen würde, wenn alle nach den :&echts­
vorschriften der Vertragsstaaten für die 
Rentenberechnung zu berücksichtigenden 
Versicherungszeiten nur nach den von ihm 
anzuwendenden Rechtsvorschriften zu be~ 
rücksichtigen wären; 

c) sodann berechnet der österreichische Träger 
die geschuldete Teilpension auf der Grund­
lage des nach Buchstabe b errechneten Be­
trages nach dem Verhältnis, das zwischen 
der Dauer der nach den von ihm anzu­
wendenden Rechtsvorschriften zu berück­
sichtigenden Versich·erungszeiten und der 
Gesamtdauer der nach den Rechtsvor­
schriften aller Vertragsstaaten zu berück­
sichtigenden Versicherungszeiten besteht. 

(2) Erreichen die Vensicherungszeiten, die nach 
den österreich ischen Rechtsvorschriften zu be­
rücksichtigen sind, insgesamt nicht zwölf Monate 
für die Berechnung der Pension, so gewährt der 
österreichische Träger keine Pension, ,es sei denn, 
daß nach den österreichischen Rechtsvorschriften 
ohne Anwendung des Artikels 6 ein Pensionsan-
spruch besteht. ' 

(3) Erreichen die nach den' deutschen Rechts­
vorschriften zu berücksichtigenden Versicherungs­
zeiten insgesamt nicht zwölf Monate für die Be­
rechnung der Rente, so berücksichtigt der öster­
reichische Träger diese Zeiten bei der Anwen­
dung des Absatzes 1 Buchstabe c,alsi wären es 
österreichische Versicherungszeiten. Dies gilt 
nicht, wenn nach den deutschen Rechtsvonschrif­
ten ohne Anwendung des Artikels 6 ein Rent~n­
anspruch besteht. 

Artikel 9 

(1) Besteht nach den österreichischen Rechts­
vorschriften aJUch ohne iBerück\9ichcigung des Ar­
tikels 6 ein P.eIlJ:>ioIlJs:a,nspruch, so wendet der 
ö5terI1eichische Träger die Artikel 6 und 8 n,icht 
an, ooLange ein L~soungsanspruch nach den 
Rechtsvorschrtiften derancler:en Vertragssta,aten 
nicht b,esteht. 

(2) Besteht nach den österreichischen Rechts­
vorschriften unter Berücksichtigung des Artikels 6 
ein Pensionsanspruch, ohne daß Versicherungs­
zeiten eines Vertragsstaates zu herücksichtigen 
sind, nach ,dessen Rechtsvorschriften ein L'eisuungs­
anspruch nicht besteht, so läßt der österreichische 
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Träger diese V,ersicherungszeiteri bei der Anwen­
dung des Artikels 8 außer Betracht. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 wird die 
bereits festgestellte Pension von Amts wegen je­
weils nach Artikel 8 neu festgestellt, wenn ein 
Leistungsanspruch nach den· Rechtsvorschriften 
eines anderen Vertragsstaates entsteht. Die Neu­
feststellung erfolgt mit Wirkung vom Tag des 
Beginns der Leistung nach den Rechtsvorschriften 
dieses anderen Vertragsstaates. Die Rechtskraft 
früherer Entscheidungen steht der Neufeststel­
hmg nichit entgegen. 

Artikel 10 

(1) Besteht nach den österr,eichischen Rechts­
vorschriften auch ohne Berücksichtigung 'des 
Artikels 6 Anspruch auf Pension und wäre diese 
höher als die Summe der nach diesem überein­
kommen errechneten Leistung,en, so gewährt der 
österreichische Träger 'seine so errechnete Lei­
stung, erhöht um den Unterschiedsbetrag 
zwischen der Summe der nach diesem Überein­
kommenerrechifi,eten Le~&t.Ul1Jg;en und der Leistung, 
die nach den von ihm anzuwendenden Rechtsvor­
schriften allein zustünde, aIs Teilleistung. 

(2) Die Teilleistung nach Absatz 1 wird von 
Amts wegen neu f~stgestellt, wenn ein Leistungs­
anspruch nach den Rechtsvorschriften eines ande­
ren Vertragsstaate's entsteht. Die Neufeststellung 
erfolgt mit Wirkung vom Tag des Beginns der 
Leistung nach den Rechtsvorschriften dieses ande­
ren Vertragsstaates. Die Rechtskraft früherer 
Entscheidungen steht der Neufeststellung nicht 
entgeg,en. 

ABSCHNITT III 

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 

Artikel 11 

(1) Die zuständigen Behörden regeln die zur 
Durchführung dieses übereinkommens notwen­
digen Verwaltungsmaßnahmen in einer Verein­
barung. 

(2) Die zuständigen Behörden errichten, soweit 
erforderlich, zur Erleichterung der Durchführung 
dieses übereinkommens, insbesondere zur Her­
stellung einer einfachen und raschen Verbindung 
zwischen den in Betracht kommenden Trägern, 
Verbindungsstellen. 

Artikel 12 

Die Bestimmungen der ZWeISeItigen Abkom­
men über die Amtshilfe und Rechtshilfe zwischen 
Trägern, Behörden und Gerichten gelten für die 
Durchführung dieses übereinkommens entspre­
chend. 

Artikel 13 

Die im Artikel 12 genannten Stellen können 
bei Durchführung dieses übereinkommens un­
mittelbar miteinander. und mit den beteiligten 
Personen und deren Vertretern verkehren. 

Artikel 14 

(1) Sind Urkunden oder sonstige Schriftstücke, 
die bei einer im Artikel 12 genannten Stelle 
eines Vertragsstaates vorzulegen sind, ganz oder 
teilweise von Steuern oder Gebühren einschließ­
lich Konsulargebühren und Verwaltungsabgaben 
befreit, so erstreckt sich diese Befreiung auch auf 
die Urkunden oder 'sonstigen Schriftstücke, die 
bei Anwendung dieses übereinkommens einer 
entsprechenden Stelle eines anderen Vertrags­
staates vorzulegen sind. 

(2) Urkunden, die bei Anwendung dieses über­
einkommens bei einer der im Artikel 12 genann­
ten Stellen eines Vertragsstaates vorzulegen 
sind, bedürf.en zur Verwendung gegenüber Stel­
leneines .anderen Vertragsstaates keiner Legali­
sation, Beglaubigung oder ähnlichen Förmlich­
keit. 

Artikel 15 

(1) Ist der Antrag auf eine Leistung nach den 
Rechtsvorschriften eines Vertdgsstaates in einem 
anderen Vertragsstaat bei einer Stelle gestellt 
worden, bei der der Antrag auf eine entspre­
chende Leistung nach den für sie geltenden 
Rechtsvorschriften rechtswirksam gestellt werden 
kann, 50 gilt der Antrag als bei dem zuständigen 
Träger gestellt. Dies gilt für sonstige Anträge 
sowie für Erklärungen und Rechtsbehelfe ent­
sprechend. 

(2) Ein bei einer solchen Stelle im Gebiet des 
einen Vertragsstaates gestellter Antrag auf eine 
Leistung nach den Rechtsvorschriftendieses Ver­
tragsstaaues gilt auch als Antrag auf entsprechende 
Leistungen nach den Rechtsvorschriften der ande­
ren Vertragsstaaten, die unter Berücksichtigung 
dieses übereinkommens in Betracht kommen; 
dies gilt nicht, wenn der Antrag,steller ausdrück­
lich beantragt, daß die Fests~elIung einer nach den 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates erworbe­
nen Leistung bei Alter aufgeschoben wird. 

(3) Anträge, Erklärungen und Rechtsbehelfe 
werden von der Stelle, bei der sie einger,eicht wor­
den sind, unverzüglich an die zuständige Stelle 
der anderen Vertrags staaten weitergeleitet. 

Artikel 16 

(1) Hat ein Träger eines V,ertragsstaates einen 
Vorschuß gezahlt, so kann die auf denselben Zeit­
raum entfallende Nachzahlung einer entsprechen­
den Leistung, auf die nach den Rechtsvorschriften 
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eines anderen Vertrilgsstaates Ansprum besteht, 
einbehalten werden. Hat der Träger eines Ver­
tragsstaates für eine Zeit, für die der Träger 
eines anderen Vertragsstaates namträglich eine 
entspremende Leistung zu el'bringen hat, eine 
höhere als die gebührende Leistung' gezahlt, so 
gilt der diese Leistung übersteigende Betrag bis 
zur Höhe des namzuzahlenden Betrages als Vor­
smuß im Sinne des ersten Satzes. 

(2) Kann die Nachzahlung auf grund des Ab­
satzes 1 zugunsten von zwei oder mehr Trägern 
einbehalten werden, so wird die Namzahlung an­
teilig im Verhältnis der gezahlten Vorsmüsse 
verremnet, wenn ·diese nimt voll gedeckt sind. 

Artikel 17 

(1) Streitigkeiten zwismen den Vertrags staaten 
über die Auslegung oder Anwendung dieses 
übereinkommens soUen, soweit möglich, durch 
die zuständigeR Behörden der Vertragsstaaten 
beigelegt werden. 

{2) Kann ,eine Streitigkeit auf diese Weise 
nimt beigelegt werden, so wird sie auf Verlan­
gen eines Vertragsstaates einem Smiedsgerimt 
unterbreitet. 

{3) Das Smied$gerimt wird von Fall, zu Fall 
gebildet, inrd<em jeder Vertragsstaat ein Mitglied 
bestellt und die 'M.itglieder sich auf den Ange­
hörigen eines Nimtvertragsstaates als Obmann 
einigen, der von den Regierungen der Vertrags­
staaten bestellt wird. Dve Mitgl,ieder werden 
innerhalb von zwei Monaten, der Obmann 
inne~halh von drei Monaten bestellt, namdem 
ein Vertragsstaat ,den anderen mitgeteilt hat, 
-daß ·er die St.reitigkeiten einem Schiedsgerimt 
unterbreiten will. 

{4)Werden dLe im Absatz 3 genanntefl Fristen 
nimt eingehalten, .so kann j·eder Vertragssraat 
dien Präsideflten des Eur-öpäischen Gerichtshofes 
für Meßschenrechte bittefl, die .erforderlimen 
Er11'enn'llngen vorz.U1tI!ehmen. Ist d,er Prä~dJent 
Staatsaflgehör,iger eines Vertragsstaates oder ist 
er verhindert, so soll .der Vi~epräsid.ent die 
.Ernennungen vomehmen. Ist aum .der Vizeprä­
sident Staatsangehör,iger eines Vertragsstaates 
oder ist aum !Cr v:erhindert, so soll -das im Rang 
nämstlfolgende Mitglied des Gerichtshofes, das 
ni mt Staatsarigehöriger eines Vertragsstaates ist, 
die Ernennungen vornehmen. 

(5) Das Schiedsgericht .el1l.tscheidet mit Stim­
menmehrheit. Seine Entscheidungen sind. bin­
dend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kost·en seines 
Mitgliedes sowie ·seinec Vertr;etun'g in dem Ver­
fahren vor dem Schiedsgericht; die Kosten des 
Qbm:anns ~OW~e J.ieoonJStigen KQlstefl werden 
von den Vertra;gssta«-ten<Eu gleichen Teilen 
getr·argen. Das Sd:riedsg:erimt regelt seiflVer­
fahren 'SeLbst. 

A'BSCHNITT lV 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSS­
BESTIMMUNGEN 

Artikel 18 

(1) Dieses übereinkommen giltaum für die 
vor semem Inkrafttreten ein.getretenen Ver­
;icherungsfälle. Es gilt ferner .für Versächerungs­
zeiten vor seinem Inkrafttreten, die ein Träger 
eines Vertragsstaates nadlden von ihm ,anzu~ 
wendenden Rechtsvorsmriften zu berücksichti­
gen hat. 

(2) Absatz 1 begründet kleinen Anspruch auf 
Leistungen für Zeiten vor Inkrafttreten dieses 
übereinkommens. 

(3) Inden Fillefl des Absatzes 1 erster Satz 
werden Renten (Pension.en),di'e ·erst aufgrund 
dieses übereinkommens gebühren, auf Antrag 
des Berechtigten nach den Bestimmungen dieses 
Obereinkommeß's festgestellt. Wird Jer Antrag 
innerhaLb von ,zwei Jahren ,nach dem Inkrafttre­
ren dieses übereinkommens ein,gebracll1:, so 
werden die Leistungen vom Inkrafttreten dieses 
übereinkommens an gewährt, .sonst von dem 
Tag an, der nach den Rechtsvorschri.ften jedes 
der Vertragsstaaten bestimmt ist. 

Artikel 19 

Die beiliegenden Anhänge und das beili,egeflde 
Smlußprotokoll sind Bestandteile dieses Uber­
.einkommens. 

Artikel 20 

Dieses übereinkommen gilt auch für das Land 
Berlin, 'sofern nidlt die Regierung der Bundes­
republik Deutschland gegenüher der Reg~erung 
des Fürstentums Liemtenstein, der Bundesregie-. 
rung der Republik österreim und dem Schwei­
zerischen Bundesrat innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttr.eten dieses über.einkommens eme 
gegenteilige Erkiärung abgibt. 

Artikel 21 

(1) Dieses übereinkommen hedarfder Ratifi­
kation. nie Ra~ifikationsurkunden werden bei 
der' Regierung ,des Fürstentums Liechtenstein 
hinterlegt, die den Reg:iuungen der anderen 
Vertngsstaate1!l jede Hifllterlegung einer Ratifi­
kationsurkuncl.ent>tinziect. 

(2) Dieses übereinkommen tritt am ersten 
Tag des zweiten. Monats n:im Ablauf des Monats 
in Kraft, in dem ale vierte Ratifikationsurkunde 
h.interlegt worden ist. 

Artikel 22 

{I) Dieses übereinkommen wird auf unbe­
stimmte Zeit gesmlossen. 
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(2) Jeder Vertragsstaat kann dieses überein­
kommen durch ~ine an die R'egierung des Für­
. stentums Liechtenstein gerichtete Notifikation 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
jeweils zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. 
Die Regierung.des Fürstentums Liecht,enstein 
notifiziertden Regierungen der anderen Ver­
tragsstaaten jede Kündigung. 

(3) Dieses übereinkommen tritt mit dem 
Wirksamwerden der zweiten Kündigung für alle 
Vertragsstaaten außer Kraft. 

(4) Tritt dieses übereinkommen für einen 
oder Jür alle Vertragsstaaten außer Kraft, so 
gelten seine Bestimmungen für die bis dahin 
erworhenen Leistungsansprüche weiter; rein­
schränkende Vorschriften über den Ausschluß 
eines Anspruches oder aals Ruhen oder die Ent­
zie!hungen von Leistungen wegen des Aufent­
haltes im Ausland bleiben für diese Ansprüche 
hinsichtlich des Aufenthaltes im Gebiet der Ver­
tragsstaaten unberück~ichtigt. 

2. Liechtenstein 

Landesbürger des Fürstentums Liechtenstein . 

3. österreich 

Staatsbürger der Republik österreich. 

4. Schweiz, 

Schweizer Bürger. 

ANHANG 2 

(Artikel 1 ZifEer 5) 

Systeme, auf die sich das Übereinkommen 
bezieht 

1. Bundesrepublik Deutschland 
a) Rentenversicherung der Arbeiter, 
b) Rentenversicherung ,der Angestellten, 
c) knappscha:ftIiche Rentenversicherung. 

~U URKUND DESSEN haben die Brevoll- 2. Liechtenstein 
mächtigten dieses übereinkommen unterzeich-
net. 

~) AiLters- und HinterhSSIenrenver~ichel'ung, 
b) Invalidenversicherung. 

GESCHEHEN zu Wien, am 9: Dezember 1977 3. österreich 
in vier Urschriften. a) Pensionsv,ersicherung der Arbeiter, 

Für die lBundesrepuhlik Deutschland: 

Dr. Herbert Ehrenberg m. p. 

Für das :Fürstentum Liechtenstein: 

Hans Gassner m. p. 

Für die Republik österreich: 

Dr. Gerhard Weißenberg m. p. 

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft: 

Adelrich Schuler m. p. 

ANH2\NGE 
zum Übereinkommen zwischen der Bundes­
republik Deutschland, de~ Fürstentum Liech­
tenstein, der Republik öste1'lreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft im Bereich 

der Sozialen Sicherheit 

ANHANG 1 

(Artikel 1 Ziffer 2) 

Staatsangehörige der Vertragsstaaten 

1. Bundesrepublik Deutschland 
neutscher im Sinne des, Grundgesetzes für die 

Bundesrepublik Deutschland. 

b) Pensionsversicherung der Angestellten, 
c) knappschaftliche Pensionsversicherung, 
d) Pensionsversicherung der in der gewerb­

lichen Wirtschaft selbständig Erwerbs­
tätigen, 

e) Pensionsversidterung der in der Land- und 
Forstwirtschaft selbständig Erwel'bstätigen. 

4. Schweiz 
a) Alters- und Hinterlasrsenen:venicherung, 
b) Invalidenversicherung. 

ANHANG 3 

I€Artikd 1 Ziffer 6) 

Zuständige Behörden 

1. Bundesrepublik Deutschland 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozial­
ordnung. 

2. Liechtenstein 

Oie Regierung des Fürstentums Uechtenstein. 

3. österreich 

Der Bundesminister für soziale Verwaltung. 

4. Schweiz 

Das Bundesamt für Sozialversichenmg. 
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ANHANG 4 

(Art~kel 5) 

Ausdehnung des Anwendungsbereiches der zwei­
seitigen Abkommen 

1. Bundesrepublik Deutschland - Liechtenstein 

Artikel 1 Ziffer 5, Artickel 3 und Al'I1likel 10 
des Abkommens TÜber SoZliale Sicherheit vom 
7. April 1977sow~,e Nummer 3 Buchstalhe k uDid 
Nummer 9 Albsätze 1 und 3 des Schlußprotokolls 
ZiU diesem Abkommen mit der MaßgaJbe, daß 

a) sich die in Verbindung ~t Art~kJetl 3 aus­
gedehnte Bestimmung ,des ArtikeLs 4 nur 
3Juf .diedeutschen Vorschriften über rue 
Zahlung von Rceriten bei AufenthaLt im 
Auslan1d und .die Liechtenstetni'schen Vor­
schriften über die Rentenber,echotifgUng bei 
Wohnsitz ,im Aru:shnd bezieht, 

Ib) Nummer 3 BuchstaJbe k des Schlußproto­
koIls gilt, so~ern diJe in B,etracht kommen­
den Personen 
r.lIa) ,nicht österreimLsche StaJaosarugehörige 

. s'iInd, solange sLe im Gebiet ,eines V'er­
traJgsst:aaJtes ,a ußerha:tb ,des Gel tungs­
bereichs des übereinkommens für die 
BundesrepUlbLik Deutschland wohnen, 

bb) österreichisch,e Staatsangehörige sind, 
auch ,dan'n, wenns~e außerhalb des 
Gebietes der V,ertmgssuaat;en Wiohnen. 

2. Bundesrepublik Deutschland - österreich 

Artikel 3 des Abkommens über Sozi,aLe Sicher­
heit vom 22. Dezember 1966 ,iIn der Fassung des 
Ersten Zusatzabkommens vorn 10. April 1969 
und des, Zwei,ten Zusatzahkommens 'Vom 
29. März 1974 mit der Maßgabe, daß 

a) sich die Ausdehnung des Arnikels 3 nur 
bezieht auf die :deutschen Vorschrifnen über 
die ZahLung von Renten bei Aufenthah 
,im A'usland, wobei die ,deu,tschen Vor­
schr;i~ten üher die Zahlung von Renten 
nur he,i besonderen Voraussetzungen ,a'llf­
grund von Arbeitsunfällen (BeJ:1ufskrank­
heiten), die außerhalb des Geltungsbereichs 
,des über,einkommens für die Bundes:re­
publik DeutschLailld eingetretensin<d, und 
,aU'ftgrund voh Zeicen, die :außerhalb dieses 
Gebietes zmrückgelflgt sind, nur ,einhezQßen 
&ind, solange die in Betracht kommenden 
Pel1sonen im Gebiet 'eines der Vel1tra.gs­
staaten außerhalb des Geltungsbereichs 
,des über'einkommens für die B'undesre­
puhlik Deutschland wOhnen, 

b) !>ich die in Verbin,dung mit Artikel 3 aus­
gedehnte B'estimm'U!ng des Artikels 4 nur 
bezieht auf di.e österreidtischen Vorschr.iften 
über die Gewährung von Leistung,en bei 
AusLandStalUfen thalt. 

3. Bundesrepublik Deutschland - Schweiz 

Artikel 1 Ziff,er 4, A,pnikel 3, Artikel 19 Ab­
satz 1 Buchstabe a und Artikel 28 ,des Albkom­
mens über Soziale Sicherheit vorn 25. ,Februar 
i 964 in der Fassung des Zusatzabkommens vom 
9. September 1975 sowie die Ziffern 10 c, 10 f 
und 10 g des Schlußprotokolls Z'll di'es,ern Ab~ 
kommen mit ,der Maßga:be, daß 

a) sich die in V,eIlbi'ndung miIt Artikel 3 a:'1lS­

Iged,ehnte Bestimmung -des Artikels 4 nur 
auf dre deutschen Vorschriften über die 
Za!h!lllng von Renten bei Aufenthalt im 
Aru:sland und .di'e schweizer,j,schen .y or­
schdhen über die Renteniberechn1gun,g bei 
W ohnsrtz ,im Ausvand bezieht, 

b) Artikel 28 gilt, sofernd:ie lin Betr,ach,t 
kommeniden Personen 
aa) nicht österreichische Sta:atsangehörige 

,sind,so1a.nge si:e ,im Gebiet ,eines Ver­
tr,a'gsstaa:tes außer halb ,des Geltungs­
bereichs des übereinkommens für die 
Bundesrepub1ik DeutschLand wohnen, 

bb) österreichische Staatsangehör~g'e sind, 
auch 'd:ann, wenn sie ,außerhalb des 
Gebietes der Vertrags staaten wohnen, 

c) Aruikel 2 Absatz 2 des Zusatzabkommens 
unberührt bleibt. 

4. LieChtenstein - österreich 

Artikel 1 Ziffer 5, Aruikel 3 und A,rtikel 17 
des Aibkommens ,im Bereiche der Sozialen Sicher­
heit vom 26. September 1968 in der Passung des 
Zlls,atzabkomrnens vorn 16. Mai 1977 sowie 
Ziffer '9 B'llchstabe Ib des Sch:lußprotokoUs zu 
'diesem Abkommen mit der Maßgabe, daß sich 
,die ;in V'el'hindung mit Artikel 3 aus.gedehnte 
Bestlimmung des Artikels 4 Absatz 1 nur auf 
die liechtensteinischen Vorschriften über die 
Rentenberechti.gung bei Wohnsj,tz im A'U!sla:nd. 
bezveht. 

5. Liechtenstein - Schweiz 

Artikel 2, Artikel 3, Artikel 4 Buchstabe d, 
Artikel 5 und Artikel 10 des AbkommetlJS über 
.die Alters-, Hinterlassenen- und Inv,alidenver­
sicherung vorn 3. September 1965 mit ,der Maß­
gahe, daß sich die AJUsdehnung ,des Artiikels 2 nur 
lauf ,d~e liechtensteinisch,en und schweizerischen 
Vorschriften üb er die RentenberechtifgUng bei 
Wohnsitz iim Aus:la:nd bezieht. 

6. österreich - Schweiz 

Artikel 1 Ziffer 5, Artikel 3 und Artikel 23 
Buchstabe a des Abkommens über Soziale Sicher­
'heit vom 15. Novemher 1967 in der Fassung des 
Ersten ZusaJtzabkommens vorn 17. Mai 1973 und 
des Zweiten Zusatzabkommens vom 30. Novem­
ber 1977 sowie Zifter 8 a und Ziffer 9 Buch­
stabe c des Schlußprotokolls zu diesem Abkom-
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men mit .der Maßgabe, daß sich die in Ver­
bindung mit Artikel 3 awsg~dehnte B<estimmung 
des Artikds 4 A!bsatz 1 nur auf die schweize­
r·ischen Vorschrihen über &e R,entenberechtiJglUng 
bei Wohnsitz im Acuslland bezieht. 

seHL USSPROTOKOLL 
zum Übereinkommen zwisdten der Bundes­
republik Deutsdtland, dem Fürstentum Liech­
tenstein, der Republik österreidt und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft im Bereidt 

der Sozialen Sicherheit 

ß.ei Unterzeichnung des heute zwischen der 
Bundesrepublik DeUtschland, dem Fürstentum 
Liechtcnstein, d'er Repu:bl:ik österr,eich und der 
Schweizerischen Eidg,enossenschaft g,eschlossenen 
über·einkommens im Bereich der Sozialen Sicher­
heit erklären die Bevoillmächtigten der Vel'ltr.ags­
~taaten, daß E'iuv.erständnis über folg.ende Be-
5ümmungen besteht: 

I. Zu Artikel 2 Absatz 2 des übereinkommens: 

Sind auß·er den Voraussetzungen für die An­
wendrung Ides übereinkommens auch :die Voraus­
setzung'en für di.e Anwendung eines anderen Ab­
kommens oder einerüberstaatloichen Regelung 
.erfüLlt, so läßt dler Ideutsche Träger bei Anwen­
dung des übereinkommens das andere Abkom-' 
men oder die ühersta3Jtliche Regelung unberück­
sichtigt, soweit diese nichts ander·es bestimmen. 

11. Zu Artikel 4 des übereinkommens: 

Für deutsche Sta;ats,angehöri,ge gelten Kr~egs­
dienstzeiten un,d diesen gleichgehalrene Zeiten 
nach Maßgabe des ~m Anhang 4 ,angeführten 
zweiseiti@en Abkommens zwischen der Bundes­
r.epubl~k Deutschland und österr.eich als V'er­
sichemngsZieicen nach den österreichischen Rechts­
vQrschriiften. 

III. Zu Artikel 6 des Übereinkommens: 

Für den deutschen Träg,er ,~lt folgendes: 
a), Die Zuordnung der nach den Rechtsvo~­

,schrüften der anderen Vertr.aglSsta:aten ZJU­

rückgelegten Versicherrungszciten richtet 
sich jeweils nach den nach Artikel 7 des 
übereinkommens linBetr.acht kommenden 
Ziweiseini'g,en Albkommen~ 

ob) Uechtenste~n~sch,e VersichemmgsiZeiten wer~ 
den :berücksichtigt, w·enn die Vorausset­
zungen des ArtikJels 9 Nummern 1 und 6 
Ides ,im Anhang 4 Nummer 1 bezeichneten 
zweill>eitigen Abkommens und der Num­
mer· 8 Buchstrahe d ,des SchlußprotokoHs 
dazu eI1Eüllt s~nd. Schweizerische Versiche-

rungszeiten w~rden berückJsichtiJgt, wenn 
die VQ1'iaussetzungen des Artikels 1'1 Ab­
Satz 1 und des At'ltikels 13 ;des im Anha;ng 4 
Nummer 3 bezeichne~en zwcis,eilcigen Ab­
kommens und ·der Nummer 10 des Schluß­
protokotls dazm 'et1füllt s[nd. 

IV. Zu den Artikeln 6 und 8 des überein­
kommens: 

Für die österreichilsch;en Tdger gilt foLgendes: 

1. In Fällen, in ,denen nach. :den Ii:echtensteini­
schen oder schweizerischen R,emtsvorschrif­
ten an Stelle einer W,itwenrente rune Alters­
r,ente oder an Stehle 'einerdinf,achen Ahers­
(In'V'31,icLen) l1cnte eine Ehepalaralters(Ehe­
pa:arnnvaJliden)relllte gebührt, 'sind di'e Arti­
kel 6 und 8 so lanzu'wen'den, alls ob Anspruch 
auf .die der österrcichischen Petmion ent­
spr,echenrde Rente nach den l:iechtensteini­
sehen oder schweizerischen ltechtsvorsmrif­
ten beSltünde. 

2, Für die Feststellrung ,der Leistungsz'lllg,ehörig­
keit ,und LeistuUlgszustän~gkeit werden 
aUJsschEeßlich österreichisehe Versicheruugs­
Zieiten berucksichtigt. 

3. Die BestJimmungen ,crer Al'Itike1 6 und 8 
gehen nicht .für die AnspruchsvoraussetiZun­
gen und für die Leistung des Bergm:a1lJns­
(treuegeldes aus der knappschaftLichen Pen­
sri!ODS'Versicherun,g. 

4. Hängt nach den ös'~erreichi'SchlCn RJechtrsvor­
;sch;rrtten idl~e Gewährung von Leistungen 
der knappschJaf~dren Perusrionsv'erslich,erung 
da'Von aJb, daß w,~entlich 'bergmännwschle 
Tätigkeiten im Smlne drer österr.eichischen 
Rceehnsvorschrilften ron bestimmten Betmeben 
~uruckgelegt sind, so wer dien von den nach 
den Reehts'Vo1"schruften der anderen V ertmgs­
S~alaten ~urück,ge1egtren Versich;erungSIZeiten 
,uur j.ene berucksichtilgt, denen eine Be­
schäfcigung ~n einem gLeichartigen Betrieb 
mit :en.ner gleichamgen . Tätigkeit zugrunde 
lrieglt. 

5.Bei der OurchJführung des Artikels 8 Ab-
5atlZl werden ,d~e nach den Rechnsvorsch'rilf­
ten der anderen Vertr.agsstaaten zu beruck~ 
'~ch~enJdeu Ver&icherungszei~en ohne An­
wendung der österreichiJsch,en Rechtsvor­
'schriften. über die Anrechenbarkeit der Vrer­
~imerungseeiten herang~en. 

6. Bei Durchführung des ArtikeLs 8 AhSlatz 1 
Buch'staihen bund c Slmd die ~ich deckenden 
VersichemmlgSlZeliJten mit 1!hrem tatsächLichen 
AUJSmaß zu rberücksichcigen; Zciten der 
liech'llelllSteiIlii'Sch'en und ,sch'Weiz.er~schen frei­
WÜlliLigen Rentenversich'el1U'IlIg ble~ben h~ebei 
außer Betllach,t. 
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7. Bci der Durchführung des ArtJikels 8 Ab­
satZ 1 Buchstabeb fiillt folgendes: 
a) Die Beme!lsungsgrundI'age wird :I1Jur aus 

den österreichischen Verni,cherungszeiten 
fiehrldet. 

b) Heiträ~ 'Zur HöherveJ.'lSicherung, der 
kDiappschaltt1iche Lei<stu:l1Jgszusch!lag, der 
mtflosenzusch'Uß U:IlJd die AusgLeichs­
z,ulaJge Me~ben außer Ansatz. 

.8. ,BeIi. Durchfühnungdes Artikels 8 Absatz t 
BuchoStahe c~jrJt folgendes: 
a) übersteil?it ,die Gesamtdauer der nach 

den :&echosvorschmtlen der Vertrags­
·str.l:a:tJen ~u bel1ÜckSlichci.genden VeJ"Sliche­
rung,szeiten da.s flIach den österr'eich·ischen 
Rechtsvor:schcifiten für die S,emessung 
des Soe1g>erll!ngsbetrag>es festgelegte 
Höchsta~laß,so irst d~e geschuLdlete Lei­
stung n~ch dem Verhältnis zu ber,echnen, 

Erhöihung drer LeiJStung wegen Hilflosig­
keit gewährt wird., 

9. Der nach Artikel 8 Absa;tz 1 Buchstabe c erc 

rechnete Betrag ,erhöht sich. allenfalls um 
Stetg,erungsbeträge ,für B'eiträg,e zur Höher­
versicherung, den knappsch'a.ftl~ch:en Lei­
stU:llJgszusch:lag, den Hi!1flooeIlJZu~chuß und 
od~e Ausgl,eichSlJula.ge. 

10. Die Sonde1"7Ja.h1uflIgen :gebühren im Ausmaß 
der ö9terreii'Chischen TeiJpensiQn; A~tikd 10 
des übereinkommens glitt entsprechend. 

. 11. Die 'einer Pel"son, direau'S pOiloitisch'en oder 
religiösen Griinden oder au~ Gründender 
A1bstammung rin ,Ihren sozi.alversichenings­
rechtlich'en Verhäkn~~seneilJJelJJ Nachteil er­
Witten haJt, 'Dlach den österr.eich,irschen Rechts­
vorsch,r.i:ften zmoehenden Rechte werden 
ruicht herührt. 

das zWl1schen 'der Dauer der IlJach den ZU URKUND DESSEN haben rue Bevol1-
österr,eiochilSch,en . Rechtsvol'6chriften zu mächJtigten dlleses Schlußprotq:koll unteri'eichnet. 
berücksrich'tIiJgen:den Versich'erungszeiten 
und dem er.wähnten Höch-stausmaß von 
V,ersicherung~mo1liaJten besteht. 

Ib) Der Hv1f'IoseIlJZuschuß ist von der öster­
reichischen Leistll!IlJglinil1ierhaJJb der oantehl­
mäßig gekür:2;llen Gnenzbeträge nach den 
ö~erreichirschen Rechtsvol'6chr.iften zu 
her:ech'flIen. B,estünde hingegenalll:ein a·uf­
grund der nach Ö'Sterl"eichischen Rechts­
vorschrLften zu berück'si6hügenden Ver.­
sicherungsz,eiten Anspruch auf Pensoion, 
so gebuhrtder HilfilooeflZ'U'Schuß in dem 
dieser Pension ,entsprechenden Ausmaß, 
es sei denn, daß nam den Rechtsvorsch'l'if­
ren eines anderen Vert11agoSlStaa:tes eine 

GESCHEHEN zu Wien, am 9. Dezemb<er 1977 
in vier Urschriften. 

Für die Bundesrepub:1ik Deutsch:la,nd: 
Dr.l:Ierbert Ehrenberg m. p. 

Für·da.s Fürstentum Liechtenstein: 
Hans Gassner m. p. 

für die Repu'b'LiIk österreich: 
Dr. Gerhard Weißenberg m. p. 

Für die SchlW'eizenische BiidgeI1lQ'SsenlSchaft: 
Adelrich Schuler m. p. 

. Erläuterungen 

11 Allgemeine Überlegungen 

Dars vomegende Ütbel"einJkommen zwi'Smen der 
BUI1ld.esrcp'Uh1ik Deut:schlanq, ,Li echtenstein, 
ösrerrrekh 'Und der Schweiz ~in Bereich der 

. Sozialen Skherh:eit 'entMlt .gesetzändernde Uilld 
gesetZlelSel"gänzenkteBes:tümmu~en und . bedarf 
da!hergemäß Art. 50 Albs. tlB-VG der Genehmi­
gung durch den Na:tJion.raJ:r:at, V,erfoa~ung;sändemde 
Bestimmungen sind 'm dem übeOOtnkommen Dicht 
enclllallten. Bin Beschluß des Naci.onaJ.r'aJtes, wonach 
das übereinkommen durch ErlaoSlSung von Ge­
setzen zu ·emÜtlhm ist, ist nidlt erford,erlüch. 

Hin'sidltlich der fina;l12)i:eUen Auswirkurngen des 
Oberdnkommens lilSt zu berücksichtii:gen, daß das 

Obereirnkonimen im we'gentLichen nur ein Dach,. 
abkommen darsteHt, doa,s <Lire bestehenden ~wei­
seiiIJigen Abkiommen zusammeIllfaßt ;und da:l'Über 
hil1laJUs in den Fä'LLen, !in denen in ,drei oder in 
aolllen . vllier V:ertr;a/gssta<a(len A1)Ikn'Ü pftingspunkte 
vorhanden sind,ooe Rechtsgrundlage schafft. Aus 
der Durchrfiühl'lUfllg .des übereinkommelliS wird 
dem Bund daher kein finr.vnJZJi.cll'er Mehraufwand 
entJStehen. 

II. Das Übereinkommen im allgemeinen 

Di:e starke F~huation der Aliheirskräifte ,inner­
ha1:b der vier dreutschspl"ach[gen Sta.a'ten - vor 
allem· in den Gr;enzge'bieoon- wrirf:t: iimBereich 
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,Das vorliegende viel'Sle1tlli~e übereinkommen 
fiaßt in Form emesDachabkoffitmens .dllie z.wei­
seitigen AlbkOiffitmen 'zwtisch,en den wer Staaten 
7JUSlliIllm'en. Am österreichi:s.cher Sicht sind d,1es 

,in 'bez:ug auf die Bundesrepublik Deutschland 

daJS AblrommenÜ'b:er Sozi:a!1e Sidterneiit vom 
22. Dezember 1966, BGB.1. Nr. 382/1969, in 
'dier Fa'ssung des Et1sten ZUISatzaibkommens vom 
!tCl. Aipt1i:l 1969,BGBl. Nr. 38211969, rund des 
ZW'ei'ten nusatzaibkom:ffilens vom 29. März 
1974, 'BGBL Nr. 280/197'5; 

unbezug auf Liechtenstein ' 

das Abkommen im Bereiche der Sozialen Sicher­
heit vom 26. September 1968, BGBl. Nr. 721 
1969, in der Fassung dies ZusatzabkommelllS 
vom 16. Mai 1977, BGBil. Nr. 39/1978; 

der Soria:lten Sirchterheilt eine Reihe von .Problemen 
auT,Z'U 4eren LÖlswng die zwIDsmeri :diesen Staaten 
bestehenden z~eiJseini.~ Aibko~en Ülber Soziale. 
Simer!reit nicht :!;U$nei'Ch,en. Die Bedeutung der 
Renten(POOsWOJlJs)iv,ersimenvngeri in ,den Systemen 
der Sozialen Sicherheit. aUer "V'~er StaaJten br,ingt 
esrruit sich, daß ,in ,ooesen VersicherungszWieigen 
qwe~chtigSlt:en Probleme a'\lJft~eten. So wirkt 
sich \cfue.BeschränkIung .des pensönJichen und 
rerrnOO1:'iJalen Oehun~bereiches der zweiseitigen 
Abkommen a.uf ,die a.usschiLießl;ichen Beziehungen 
Zlwrischen den j'eWieiDigen Vertriagssta',Ltlen VOr au'em 
in den RentIlen(PeMioßlS)v,ersiChernmgen tinsbeson­
dere diann n!achteiJ~g3!uS, w1enndille Wn Betnacht 
kommende P,ersoneine V'ersiicherurugskarfiiere ,in 
drei oder ,aifhm V'ier Sta'aten ~urückgete.gt ha:t. In 
einem solchen Fall ~st eine Zusammerirrechnung 
der Vemich,erun!;lsze.ilten lf1ür den Er:wertb eines 
Leistungsanspruches u1lJd die Berechnung ,der Lei- 1111 hwuga.urf rue Schweiz 
stuIlig ,grundsätzLich nur . aufgrund eines zwei- das Abkommen über Sozi'ale Sichet1heit vom 
seitlügen Abkommens mÖg11ich, sodaß aIlenfaliIs 15. NoV'emiber 1967, BG~I. Nr. 4/1969, :m der 
k!ein LcistuIlIgsallJSpr.uchentsteht. Eine Zusa.mmen-. Ba.ssung ,des Eflsten Zusatzlibkommens vom 
rechnung von beispietsw,e~se Iü:echtlensteindschen 17. M:IIi 1973, IßGBl. Nr. 341/1974, und des 
und öslter~eichljschen Zei'tlen ,nach ,dem liechten- Zweiten Zusatzaibkommens vom 30. Novem-
steinjsch-ÖIsterreiwilSchen Abkommen tbz'W. efD!e . her 1977 ;cLteses Zweffite ZUISatzahkommen 
ZusammeIllr!echfilUng von österr:eichismen und lb~dal1fgemäß Art. so Albs. 1 ,B-VG no<h der 
sclJrweiz.emschen Zeiten nach ,dem ö'Slterl'eich'rsch- Genehmigung durch. ,den N<liüonalmt. 

schweizerischen Abkommen für einen Leistungs- Das . übeternkommen ist in v~er Albsch:nitlte 
anspruch ~n der österreichischen Pe11JS1ionSV'et1Siche- geglieder:t. Im Abschnitt I Wlird Ider sacMiche und 
rung istdliIlfi nicht mög]ich, wenn ,der Ver- persönliche GeltunJgSbet1eich albgeg.renztund die 
sicher:te deutlScher Stalatsa11Jgehör~ger ist. Aber bestehenden 'zweiseitiigen Abkommen - soweit 
auch dtie nach den 1iechtens'tJeintrschen und el'ford,ed.!ich _ ~m pensöIliLich,en, Geltu11Jg;~bereich 
schwei:zerischen RechtlSVorschriften vorgesehene ausgedehnt. Abschnitt II l'egdk ,g(IUndsäCilich die 
V el"s~cherunf,1Sk:l<tiusd <in (tee Invailiidenversicherung Fr:a;~enbetr:effenddllie Rentenl(P,en~iollJS)benech­
(a;ktue1!Le Versicherung 'bei 'mntnirot des Vel1Sii:che- IllUIlIg, ,cId'e s~ch jedoch ,wie bet1ei'ts in den IZ:wm­
nmgsfailles) erfiüJ.lt,der deutsche Staatsangehörige seitiigen Abkommen z;W!]schen ,der IBrundesr,epublik 
nicht, wel1Jll 'er der- österr,eicil~sc;hen Pensionsver- Deutschl1and hzw. österr.eich a<uJf der leinen und 
sicherung iWge'hört. Eine. weitere Binschrärukung LiechtJens~ein bzw. Ider Sdl'wlfilz auf der andel'en 
kann sich tbemglüdl des LeiJSturligsexpor:tes ergeben. Seite in Berücksichtigung der in den bei den letzt­
So führt. z.B: cin 'V'On eip.em IschFw:en.ecisdl·en genannten Staaten bestehenden Rechtslage ledig­
StaaltSaingehöngen '3IUfßt1\l'n'd des deutJSch-öster- lti:ch aul ,dWe de\lltlSche Ren1lenv.ersicherung und 
l1e1ichisch,en AhkommellJS erwol'bener Leistungs-' d:iJe österreichii!sche PenSJionsvet1siche11\llIlg hez.iehen. 
an:spruchwf ,cine deutlSche Rente 'Z,'U k~ner Zah- Abschnitt III sieht Regehmgen vor, die ins-

, hmg, WIeIlitl '!>idl &eser StaJaItlSangehön.!;le in öster- besondere die !im Zuge der Leilstungslieststellung 
reim Ibz:w. ,der Schweia aUlf,hält. amtretendentedmischen Fna:gen :betl'effen. Ab-

: schnitt IV enthält V'el1Schiedene übergangs- und 
HindeI'rnsse .dlieser ,Art könlllen lliurdurch. den . SchlrußJbescimmun~en. 

Albschluß mes' mehnseitl~geIli überei\11Ikommens . 
zWiischenden vier Staaten beselmgt <werden. Die In v,i~r Anhängen wel'dendie StaJ:lttsangehöri-
BedJeutung einer solchen R:egelu'Illg in sozialpo:li- ; gen der V ertra:~staalDen defillliel't, dli.e Systeme, 

3IUIf ldie si'chdas übere.i'rukommenbezieht, und nischer und rechtspo1i'llischer Sicht '1~\lgt vor al'1em 
darin, daß skh inden ~hungen ,der Vertrags- ~ ZlUstä:ndigen ßehörden Ibez:eichnet sowi,e 
starten untel'eiMndter dtiesQZ~a:hvensicheI\Ungs- schLi:eßilich <Lire Bestimroun,g,en der 'lZ:weiseitigen 
rechtilriche Stle11ung der in Betracht kommenden Albloommenan~führt, deren AlllWend'UIli~ercich 
P,ersonen im Fällen ei:ner mehr als. zweirseiti-gen im pel'sön!LichenGeltung;sbereich ,a,usgedehnt 
V:ersidreI1ll!llglSlarufbahni1escitgt IUnd verbessert. Sie wird. 
erlaubt daruber run:aus, die ReMen und Pensionen DaJSühereiJnJkommen würdd'llrch ein Schluß­
aus den Versich:er.ungender vier Vel'trag~aaten protokoll el1gäIliZ't, ·daJS eirizelne, jeweils nur einen 
eben in 'Betracht kommenden Personen ,in allen Staat Ibetl'effende 'el1gäntzen-de R:eg,e1lUngen zu 
FäHen zumindest bei Aw,enthalt in cinem der wnigen der Ülbercinkomm.ensbestiromtl!11lgen enlt-
",ier Vertr,ag'sstaJaten zou 7Ja'hlen. häht. 
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III. Das Übereinkommen samt Anhängen und 
Schlußprotokoll im einzelnen 

Zu Art. 1 und Anhängen 1 bis 4: 

Dieser ArtlikelenthäLt in Verbindung mit den 
Anhängen Begniffsbescimmungen für AUI1drücke, 
die im übereinlkommen mehnfach verwendet 
Wlel1dten und für welche die FestJlegung ,ihrer Be­
deutlWl1ig zweckmäßig erscheint. 

Die B,ezu~IJ)ahmeaJuf Anhang 4 zur', Ahgren­
:vungder "zrwei&einig,en Abkommen" (Z. 1) stellt 
klar ·daß nur die zwischen den v~er $Ita:atenim 
W1es~n1ll:ichten im ,ß'el"eich .der Kranken-, Unf'a'II­
bzw. Renten(P'ensioIJIS)versichel"Ung sowie der 
Fa:mi!lienbeihiLfen he!>te/henden Abkommen dar­
unter ;zu V'erstehen 'Siind und nicht z. B. das 
z'Wiischen .der .ß.u11!desl"epubllik DeutschiLand und 
österreich bestehende Abkommen über Arbeits­
los·env,ersicherung bzw. das die ,Bundesrepubl,ik 
Deunschilia:nd undclme Schweiz bindende Abkom­
men über die SOIZl~al'e Sicherheit der Rheinsch,j,ffer. 

Zu Art. 2, Anhang 2 und Nr. I des Schluß­
protokolls: 

Abs. 1 im ZooammenhJan:g mit Anhang 2 legt 
den auf den Bereich der Rlenoen.(Pensions)ver­
sicherung ,mngeschränkten sachLichen GeLtungs­
bel"eich ,des übel"einkommeIlJS fest. Bine Aus­
nahme hievon bilidet ·led]glich Art. 5, der die 
Ausdehnung des Anwtendungsbereiches der ZlWei­
seir.igen Ab~ommen hetl'ifft. 

Durch Abs. 2 und .di'e für ·dlie Bundesrepublik 
DeutJschJl,and geltende Besnimmung der Nr. I des 
Schluß protokolls -anaLoge Besrummungen sind 
auch in lalihm zweiooitigen Abkommen enthal­
ten - w:irdSiicher;g.estelit, .daß zw1scheri.sltaatLich·e 
R1emtsvonschl1iften evnes V,ertmg,sstaatets (zwei­
seinige Abkommen mit einlemandeI'en Staat hzw. 
rn hezug ,;\lu{ die BundesrepuMik DeutschLand 
die EWG~Vel"Ord11!ung,en :im ,B,ereich der SoziaJlen 
Sich.er:heit) im Rahmen c1meses üher:einlmmmens 
~eine A'USlWlil"kungen halben. Die Beschränkung 
der Ausl1Jiathmebes:tllmml\lng lauf ·andeI'e als "Ver­
~icherungsLastI'lege1ungen« enwei~t s:ich milt Rück­
~icht 'auf die z. B. von ,der Bundesrepuhlik 
DeUlt'scMa:nd und 'Österreich mrt Jugoslawien ge­
troffenen Regelungen als notwendig, auf grund 
derer die von ,einem deutschen h.71w. österreichli­
schen Staatsangethönigen vor 1956 rn der jugo­
slaw~schen R.enuemnersich'erung "erworbenen Ver­
slicherungszeinen unter heslJimmten Vo·ra'Uls.~etzun­
gena:l~deutsche hzw. österI'eichi'Sche Versriche­
I'ung'szeiten zu ber.ücks.ichni~en S!nd. Solche Ver­
sicheruIligSlZlei.nen sohlen sellbstveI'ständEch auch ~m 
Ra.hmen des vorLiegenden überei,nk'Ommens zu 

I 
berücksichcigen sein. 

Zu Art. 3: 

Durch idie~en ArtWkd ~rd der persönliche 
Ge1tungsbereich ;des ÜlbeI'leinkQmmensabgegrenzt 

und Üim wesenitlich1en 'M ,d,i:e StaatJSangehöl'igen 
der vier Staianen :sO'WIie deren Angehöruge I\lnd 
Hintet1hl!iebene eingeschränkt. 

Lm Hin:blickauf' die Fliich.tJigen und Staaten­
losen teilweise bereits innerstaatlich eingeräum­
ten Rechte und die Einbeziehung dieser Per­
sonen bereilJsin die zweiseitigen Abkommen ist 
ihre Einbeziehung unter der Voraussetzung, daß 
sie ~ich im Geoof;t ·eirres V,eI1tl'a:gsstaa1letS gewöhnlich 
aufhalten, auch in das vorliegende überein­
kommen vorgesehen. 

Wie bereits in den zweiseitigen Abkommen 
werden schließlich auch noch Angehörige und 
Hinterbliebene von Flüchtlingen und Staaten­
losen hinsichtlich der von diesen abgeleiteten 
Rechte einbezogen, allerdings ebenfalls unter der 
V oraussetzung, daß sie sich im Gebiet eines Ver­
tragsstaates gewöhnlich aufhalten. 

Zu Art. 4 und Nr. 11 des Schlußprotokolls: 

Durch diese Bestimmung wird die Anwendung, 
der übereinkommensregelungen auf Fälle einge­
schränkt, in denen eine Person in drei oder 
allen vier Vertragsstaaten Versicherungszeiten in 
der Renten(Pensions)versicherung erworben hat, 
da Fälle mit Versicherungszeiten nur in jeweils 
zwei Vertragsstaaten unter Berücksichtigung der 
"Ausdehnung ,einzelner B.estimmungen der zwei­
seitigen Abkommen (siehe die Ausführungen zu 
Art. 5) durch diese in vollem Umfang erfaßt 
werden. 

Durch Nr. II des Schlußprotokolls wird er­
reicht, daß für deutsche Staats·angehörige auch 
in den Fällen, in denen das vorliegende Über­
einkommen in. bezug auf österreich anzuwenden 
ist, Kriegsdienstz.eiten in dem Ausmaß als Ver­
sicherungszei:ten heriicksiChti.gt w.erden, wie di,es 
.in Z. 31it. d des SchlußprotO'lmHs rzum deutsch­
ö'Sterreichischen Ah~Otmmen vong.es.®en ,ist. 

Zu Art. 5 und Anhang 4: 

Dieser Antike! enthält Ineben den fU,r dile Brun­
tdesrepulbhk DeUlIJsch!l,arid und österI'eich im Ab­
schn~lJt LI vOl1geseihenen ibesO'nderen B'eSitllmmUn­
rgen :betreffend di'e LeislJungsberechnung vor 
aUem Üin Fä11enein:er ,dr-ei- oder vlierseitigert Ver­
Isicherungskarr~el1e ,eine ,der .w,esentlich,slJen Bestilm­
mungendes ühereinlwmmen:s. Im Wege der hi,er 
vorges,ehenen Ausdehnung des Anwendungsbe­
reiches ·einzelner Bes·timmungen ,der zweis,ettig,en 
.A:bkommen ·.auf tdi,e ",om V'orliegenden überein­
kommen terfaßtien Bersonen werden in ·ers,ter -
Linite fäilile einer zweilse~tLgen V.ersicheI"\lngskar­
,niere&er~gdt,' dal'Über h~nausa:ber ,im Hinblick 
mf Art. 7 iin. bezug auf die Bundesrepuhlik 
DeutschLand sowiJe untier .BertÜcksichti~ngdier 
,in Lvechtenstein und .de.r Schweiz bestehenden 
innerstaatLichen Rech'tsla:ge in ibezu,g aüJf diese 
heiden StaaJtenauch fäLle ail11er drei- ,oder vier.,. 
Iseitügen VerSiicherunlgskarriere. 

821 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 20

www.parlament.gv.at



821 der Beibgen 11 

. Nebend.er Ausde:lmung der z.w:eilSeitügen Ab­
kommen >ist es 'a.ber ,auch rerfoI1derlich, eirm:.elne 
iBesr,rmmungen ,des ÜlbeI1einkommens in den 
zwei- un,d mehrseiJtigen Fä:lLen ,erutsprechend an­
zUlwen,den, die durch dire ,Ausdehnung n,euerfaßt 
Wierden (Art. 5 Albs. >1), 'aJber auch in solchen 
zwei- 'und me!hrseiü~en FäHen, aw d,ieein zmei­
SeJIt!~~es Abkommen Ibere~ns anzuwenden iM 
(Art. 5 Abs. 2). Dadurch wiI1dsicher,g'esteHt, daß 
,z. B. ,in Fällen des ,cLeut'Sch-Jnechtenslteinischen Ab­
kommens 

,a) eine Amts- und &echtshiHe {A'rt. 12) auch 
Idunh ,entsprech,ende ö9terreich~sch,e und 
schweweI1isdre Stellen ,g'eLei~tet wel"den 
kann, 

b) 'ein un'mittlevhaJrer VreI'kehr {Am. 13) auch 
mit den lentsprechenden österreichischen 
,ul1Jd schweizerischen SteHen ermöglicht 
wird, 

c) ,OO,e ,a:llfäLliige GebÜlhrenlbefl'eiung (Art. 14) 
auch bei ,dien ,enitspnechenden österreich,i­
schen und schwe:~zerWschen StelLen ,g'egreben 
'ist, 

d) Leistungsaruträge, &echtsbe'heLfie und ähn­
!Liches (A'rt. J5) auch !in Ost,er,neich und de,r 
Schiw;eiz ieimlgebr,acht ,werden können. 

Dile Anf'ühmmg des Art. 7 lel1g.~bt sich 'aus der 
dOl'lt If,esngele.g'ten Berechnurugsmet1hode ,der je­

, weils g,ebühr,enden dJeuitlSchenLeistUllig (siehe die 
AUSifüJhrun,gen ,z,u Art. 7) .. 

,Durch d,je Antfiihrun,g der üher,.~angsflegelul1ig 
des A,nt. 18 wcird sch!ließlich ,eine AnlWel1Jdung der 
zweise:iti,gen IAhkOiffimen in ,den' ,FäHen sich,erge­
stiehlt, auf die ,ein :zwe~eiti.ges Aibkommen erst 
aUlf.grund dJer AusdehnrunganwendJbar wird 
(AI1t. 5 Albs. 1), die ,aber ibereutseingetreten sind. 

Anhang 4 führt Üim ·einzelnen die B:estimmun­
,gen Ider zweiseät~gen_ Abkommen aJn, deren An­
wendU!l1igSber,efch .aw,gedlehnt Wiird. Zu den ein­
zeLnen .zweiseit~gen AJbkommen iS1t däesbezüglich 
fdLgen,des zu 'bemerken: 

1. Bundesrepublik Deutschland - Liechtenstein 

1m ,persönLichen Gdltungsbereich list dies,es Ab­
kommen :grundsäJtzlich fim w,esend~chen ,aUlf .detllt­
,sehe und üechten;s~etincische StaaLts.anlgehörige be­
schränkt (Art. 3). Soweit im Abkommen aber in 
einzeLnen Hestimmurugen llIi'cht ·auf ,däe StaaJtsa.n­
gehörigen der heiden Viertr:agsstaaten abgestellt 
,ist, lSon,der.n dcie B.egriffe "Personen" oder "Acr­
b:eitnehmer"v'e~endet weI1den., tberiehen sich 
dieSle ,BeS'1;immung,en auch ,auf Dr1ttStaartlSange­
hönige. Der AnwlendU11!gs!beI'e1ch sOllsci,ger Be­
IStlUmmu.ngen ori'entie.rt sich. a:b.er jeweils am per­
söniliichen Gelru.ngslber:eich ,des Ablkommens. 

Unter Berucks.ichti,gungdü.eser Rechtslage ist 
dalher neben ,eilner A'1ls.dehnurug des ÄI1t. 3 (per­
sönlicher Geltu1ligsbereich) nur eLne Ausdehnung 
der 3lufd~e Staatsangehörigen der heiden Ver-

tI1agssta-aten ahgestellten AJbkommen&bestimmun'­
gen . - soweit dies geboten ilSt - erforded~ch. 
Im einzelnen i~t zu bemerken: 

.a) Art. 1 Z. 5 - Durch die Ausdehnung sind 
auch östJerr,eiehi'sch·e .un1d schweizenische 
Staats·ange.hör,jge, die ,die vOI1gesehenen 
VoraussetrLungeneI1tüHen, als Gr,enzgänger 
:ll11Z:us.eihen, 'Und ,es sind .die lim Abkommen 
für Grenzgäng,er vor,gesehenen Sonderre­
'gelungen alUfg,jeanwendbar. 

ib) Art. 3 - nuI'ch die IAusdehnuIlig des per­
sönlichen Geltungsbel'eichesdes A,bkom­
mens werden zusäJtzlich auch .imw,esent­
Lichen österre:ich,ische . und schweizenisehe 
Sta.31ts3111lgehön1ge vom Abkommen ,erhßt. 
Im Hill!1Ylick auf ,die ,einlei,oe11lden Bemer­
kungen !bedeutet ,dies, ,daß die öst,erreichi­
sehen und ,schweizeI1ischen Staat'sa:n~ehöri­
,gen @leichzeitlig ;von aJl1en ,Best,~mungen 
des A!bkommel1J~ eI'faßt werden, die nicht 
.aUlf deutscheUlnd ,Liechtenstei.11lische Staats­
angehörige :lIhge~tle:Ut &ind, Dies sind (L. B. 
Art. 9 (RegelUlng,en IbetJI'effel1Jd die deutsche 
RentenrveI1Sächerulllg), die IArt. 12 und 13 
{Fami!llienhe~hillfen) und ä:hnLiche. 

c) Ät'lt. 4 - D.adies:er Arcikel a.uf Art. 3 und 
damiLt auf ,den jlewei1~gen !persönlichen Ge1-
,tungshereich JlezUig nimmt, eine UIß1fäng­
liche Ausdehnung der Gl,eichstellu.ng.snorm 
jeooch zu unübersichdichen Folgen im Ver­
hälmis zu den Gleichstellungsnormen und 
,in~b:esotl1Jder,e der.en· Ausnahmen ,in den an­
deren ZWelSeltl1g,en Abkommen führen 
würde, .Iwi'rd I11nter lit. a ,nureineeing.e­
~chrän:k,te Ausdehnung - wliedies ~n der 
Fol~e auch ,in den anderen zrweis:eiltligen 
A!bkommoo yongesehen ,i9t - fes,yge:legt. 
Durch ,di,ese 'eing,eschränk.te Ausde1hnung der 
d.eut;schen \Und 'lie~enstein~schen Vor­
schriften betrdliendden lJeistUillgsexport 
w~rd s~cherge'Stent, :daß die 'uDiner B.erück­
'sich.ltliigunlg des Abkommens [n IIktr.acht 
kommenden Leistungen öster,rei,ch,ischen 
und schweizer,i;schen Staatsangehöni.gen wie 
leinem deutschen bzw. ,Jiechtensteinrsch,en 
Staatsang'ehöliigen, ,d. :h.auch in einem 

, Nichtvertr:ligsSlta:lJt, zu 'expol1tieren sind. 

,d) Art. 10u11ld Nr. 9 Ab:s. 1 und 3 ,des Schluß­
protokolls - Durch .die Ausdelhnung des 
Art. 10 wird e.rreicht,daß österreichische 
und schweizerische Staa.tsqeihö,rige ,die in 
,der ~lechtenSil:ein:ischen Itentenvenicherung 
vOI1gesehene Ve.I1Säch,erungskila'usd ,emüllen 
können, wenn sie den R:en'tlena.nspliuch vor 
V,erlassoo LiechtenSlteinserwonben haben 
oder s,ie der Ideutschen Rentenversich,erung 
.im Sirme ,el,er Nr. 9 Abs. 1 des Schluß­
protokolls a.ng.ehQren. Durch di,eAusdeh­
nung ,der Nr. 9 Albs. 3 des Sch!LußprotokoUs 
w,enden .Frauen mit österreichischer oder 

821 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 11 von 20

www.parlament.gv.at



12 821 der Beilagen 

smweiZ'enisclrer Staa.t-sangehönigkeit h1n­
sichdich des A.nspruch.es auf ordentliche 
Mruttel'1waisen,nenten hei Wohnsitz in ,der 
SundesrepuJb1iJk neUlt5chlan!didie .gleichen 
Rechte eingeräJumt 'wU,e Fra:uen mtt deut-

. scher Staartsang'ehöri,gkeit. 
e) Nr. 3 1iJt. k ,des Schlußp.I'Ot;okol:ls - iDurch 

!die Ausdeoo;u.n,g '<lieser B'estimanul1ig ,wird 
:sichel1~tellt, daß österreich.i!Schen und 
schweizer,ischen Staaltsangehö.r:1genbei Auf­
,enthalt ,in Li~chte.ns~ein, ,der Schweiz oder 
österreich sowie Iiech~enSiteinischen StaaltS­
angehör,i,gen !bei Awfent:halt in ,der Schwciz 
oder ömerreich die deutschen Renten, ,auch 
,sowieitsie auf Tatbestän·den beruhen, die 
außerha'lb ode;> Gebietes der ,BundesirepuJblo~k 
Deutschland ,gegehen shmd, ~n ·dJemse1:ben 
Umfang geza:hk wenden, in dem sie a:uch 

. deutschen Staatsangehödg,en bei Auslands­
m.rfennha'1t nach ,den innersta3iclichen ,deUJt­
schien Rechtsvor-schr.i.ften hzw. ILiech,tenstei­
nisch'en Staats,angehörigen nach dem zw.ei­
se1tigen. Ahkommen Ibei AufentlhaLt in 
Liechtenstein ·zu zahlen sind. Bei Aufent­
halt außerhalb d'es Geltungsbereiches des 
übereinkommens werden schWieizeri'sch,en 
Staatsangehör.ig,en (wie auch lIiechtensteini­
schen Staatsangehörug,en nach ,dJem ,zwei­
seltii.gen Abkommen) deutsche tRentten nur 
gezahlt,sowetit .sie ,auf Tratlbeständen -be­
ruhen, ,di.e .im Gehietder ßundesrepublik 
Deutschland ,gegeben siJnd. öster·reichischen 
Sta<1ltsan,g.ehör'ügen -wel"den ,da,g,eg,en Ibei Au~­
~nthailt ,außenhalhdes Gelitungsbel'eichs des 
übereinkommens die deutschen ~enten, 
auch soweit sie .auf T3itbeständen beruhen, 
·dJie ·auß'emailib des Gebiets der Bundes­
repwbtlik Deutschlamld:gegebensin,d, ~n dem­
selben Umfang ,g.ezaJhlt, in ,demSli,e auch 
deUit&chen Staitsan:gehörig,en ibei A'Ilslands­
,aUifentlhaLt zu za'hlen .sind, da östJerreich 
deutschen Stalitsangeihör~gen v,er,gLeicl:J'bare 
LeiJstun,gen aufgl'und von außenha·1h ·öster­
reichs 'g,egelbenen Ta~beständ:en :ebenJflills ge­
wäihtt. 

Von der Ausdehnung hle~ben fol~enld,e ,BeSitim­
mungen des Üiberein1k'Ommens unberÜlhllt: 

a) Art. 7 A:bs. 1 bi;s 3 betr.effenddie Zuol"d­
n:ung bei lBeschäftJi,gungdur.ch öff,eni\:'liche 
Ar:bei'tgeher b:zw. D~plomaten, 

b) Art. 11 hetrefFend die Iiechi:ensteinisch'en 
außerordenlt1ichen ~enten, 

c) A'l1t. 22 Albs. 4 Ibetr,effend das Schiedsge­
richtsv.ellfahren, 

a) Nr. 3 ,lilit. a ibis j .des S<;hlußprotokolls he­
t:r.effend A'Ilsn,alhmer,egelungen hinsichtLich 
,der Gl'e.ichsteHung ,der Staatsangehö.rigen, 

e) Nr. 9 Abs; 2 des Scltlußpllotokolls betref­
fend die Vers-icherungspflicht deutscher 
Staatsangehöniger 'w~hr:end ,der'Gewä:hrung 

v:on .Bj,ngliederungsmaßna.hmen .in Liech'ten­
stein. 

Durchd.ie Au~a;hmed.ieser Uestimmungen 
Wiird die Rechtsstel1u.n.g der öst.erre.ichischen und 
schweizerischen S'taatsangehöl"lgengeg,enüber 
,deUitschen ibzw. 1iechi\Je.nSteil'lischen Staatsan'gehö­
r~gen nicht versch1eciJ:tel1t, ,da analog>e BeSi\:immun­
'gen auch ~n ·den Abkommen ö:Si\:erl'eichs bzw. 
;der Schweiz milt der Bundes.republik Deutsch'lal1d 
,oder Liechtenstein ,emthaJ1ten ,sind. 

Zu Nr. 3 Lit .. e des SchlußprotokoJd:s ist er.gän­
~end zu bemer:ken, ,daß :durch ,di'e Nimtauscleh­
.nung die ,f.ü.r österreichische und schwe~zerische 
Staatsang.ehöri.ge in den V10n Li.echtensi\Jein mit 
den betreftienden Stallt.en :geschlossenen zw,eisei­
it1gen Aihkommen ,getroffenen Regelungenrunbe­
rWtI1t oble~ben. Ln'Wlieweit daher deutsche, ös'ter­
reichische hz,w. schweizerische Svaats,mgehörige 
,den li.eChtensteinischen StaatsaIlJgehörigen hin­
~icht1ich eines Anspruches a'Uf ol'\dendi<he Renten 
aus der 1iechten;s:tei,nischen InlVa:li,denw.:rsich,erung 
g1eichzustellen sind, richtet sich jeweils ausschlIeß­
Lich mch Idem von Liechtel1istein mit dt;~m jeweil1i:­
g.en Sva:lit :geschlosSienen zweiseit~gen.Nbkommen. 

2. Bundesrepublik Deutschland - östell'reich 

Dieses Ahkommeni:st im persönl~chen Gel­
,tungs'bel'eich nücht ibesch'ränrot, sodaß .ber,eitsder­
zeit l:iechtensltleinische 'Il'11Jd schw.eizerische Staats-
3ingehör,~ge ViOllden Reg.eluIlJg.en dieSElS Abkom­
mens ,erfaßt werden, d. h. :inshesond(;r.e im B.e­
l'eich ,der R,enten(Pensilons}V1ers:ichenungeine Be:­
,r,ücksichügung ,der in !heiden VeI1tra,gssta'aiten zu­
l)Ückgelegnen VerSlicherungszei.en ;für den El"Werlb 
eines 'LeiSi\:tIlIl!gsan~pruches und für die Bterech­
nung der LeistlUug er:fo1gt. 

Trotz des unbesChränkten 'Persön~ich,en Gel­
uUIlJgsbereiches .sind jedoch e1nze1neBestimmu.n­
'gen 1m \y.esentlichen aut dlie Staatsang,ehöl"igen 
der heiJden v.ertragss:ta:lineneingesch,ränkt uong 
d3imDt diesen weivergehende R1echte eingeräumt 
:lils den iibliigen ,"om Abkommen ,emaßten Per­
,sonen. 

'Durch die ei11igeschränkte Ausdehnung der 
Art. 3 'und 4 werden liechteu9tein:is·che un,cl 
IschweiZierisch,e .Srt:aaltSangehöriJge den ,deutschen 
'bzw. österr:eichischen Stalitsangehöl'ligen praktisch 
:gl eichgestellt. 

··a) A'rt. 3 - Durch dre Ausdehnung ·dJi~er 
·Besliimmung ·wirdsichlCr.gestel:1t, ,daß ,schwei­
zerischen . u,nd 'liecht<)nsteiruischen Staatsan., . 
gehö.dgen hei AulentJha1t .in öster.reich, 
der SchweilZ oder Liechten-stein d~e deut­
schen Ren:ten, auch soweit <sie auf Tatbe­
ständen !beruhen, ,die ~ußethabb des Gebiets 
der BuIilde!SliepuMik neiJ,tschland gegooen 
~ind, in demselben UmfanJg· gezahlt w.erden, 
in dem sie 'auch deutsch'en Staatsa.ngehörigen 
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'bei AushndsaulfenmaLt nach ,den ,i.nnerstaat­
JiChen deUJtschen lRechtsvor:schruten 2m zaih-
1en sind. Bei A'Ulfenrtili:u1t auße1"ha~b ,des Ge1-
rungsher:eichs ,d.es Ülberebn1loommens sind 
liechtenstetnismen un,d' sch'weizerischen 
Staa.tsang,ehörigen die' deutschen RieMen zu 
zaMen, soweit si:earulf Tart:Jbeständen her,u­
hen, ,die :im Gebiet der IBundesrepubHk 
Deutschland ,gegeben sind: österr>eichischen 
Staats;1Jng,ehöriigen weroen schon ,aufgru:rud 
,des zWieiSJeitigen Ahkommens !bei W,ent­
halt in' ,der ,Schweiz 'Und in' Li,e<hten:stei!Il 
dli:e -deutschen Renoon, auch soweit sie 'auf 
T atibeständen :ber,ulhen, die 'außerhaLb ,des 
Gebiets ,der Bundesrepublik Deutsch:land 
gegeben sind, .in ,demge~benUmfanggezahl>t, ' 
i.n dem .sie auch deutsdten Staatsangehöri­
~en !bei Ausla.ndsaouf,ent:hak lJU 'zaJhl.en ~ind. 
Dasselbe ,gilt bei AUlfenthaLt öSltel'reichischer 
Staaltsangehömgeraußerhalbdes Gekungs­
,bereichs des übereinkommens, da Öster-

d'en lIieChotenm.em~schen und ,schw.eizer~chen 
S'tla,atlS,angehöngen im Verhältnis zwisdlen der 
Bundes~epub1ik 'DeulJScl:rLand und österreich eine 
ungünsti~ere Stellung eingeräumt wird, als sie 
ihnen im Verhältnis zwischen der Bundesrepu­
blik Deutschland und Liechtenstein bzw. der 
Schweiz oder zwischen österreich' und diesen' 
Staaten zukommt. 

U D1beruhrt lb1ei!bt f.emer noch 
a) Art. 9 betreffend die Zuordnung der Ver­

sicherungspflicht' hei Beschäftigung durch 
öffentliche Dienst{Arbeit)geber Ibzw. Diplo-
Imaten, 

b) Art. 47 Abs. 4 betreff.enddas Schieds­
gerichtsverfahren, 

c) Z. 3 ,des Schlußprotokolls betreffend Aus­
nahmeregelungen hinsichtlich der Gleich­
stellung der Staatsangehörigen, 

d) Z. 7 des Schlußprotokolls als lergänzende 
Bestimmupg . zu Art. 9 des Abkommens. 

reich ·deutschen Staatsan:gehör~gen ver- 3. Bundesrepublik Deutsdtland - Schweiz 
~leichibare Leiscungenauf.grund von, außer-. ., . 
haLb österreims 19E1gebenen Tatlbeständen.. W1e das.deutsch-hechtenst~1msche A'~kommen 
ebenfalls @ewähIlt. ; 1St auchd1esesAbkommen 1m ~esenthchen auf 

1-) A 4 W' d d E d eh L'! die Staatsangehörigen der helden Vertrags-
,I) nt. - 11', er ' xport "euts ,e,r e1- . ch .. k D' d" l'ch b' . d ch d' . ch .. k ,staaten emges ran t. le grun satz 1 en 

:unJe~ \ ere:s ;1' 3' te <:l~sran. t~ i Fenstellungen in der Einleitung zum .deutsch-
: .us e nf,::ng1.:s : 'EIlt. er~~l t, ~ch' wchu. : liechtensteinismen Abkommen g>elten auch für 
em um' ang IU1er . XipOI1t ost>erreI 1S 'er; d' Abk 
L . . d' 1>._ d uIbl'k D ch' leses .ommen. eilstungen 'ln te pvuIlJ ,esrep ~ : euts -, 
land ,fü'r t1iechtenste~nische .und ~<hweizeri­
sche Staa!ts~ehöri'g,e ,durdl ,die Ausdeh­
nung .des Art. 4 sicher,g,estel1t. (Ein auf. 
Sach1eisnun,gen aus der Kranken- "und Un-, 
fa'ILver,&icherull!g sOIwie Geldleistungen aus. 
,der Krankenversicherung eing,eschiflinkter 
Lei~tung~eJDpoI1t ,in den jew~as ,anderen 
Vertra,gsmaat ibeslJeht If,ür liedhoenstcinische, 
und schwerzecisme Staatsmg,ehör~ge berei,ts i 
,der:z,ej,t,) Dieser östen'.eichJischeLeistungs-: 
1!Xlportlbez:ieh,t sich auf alle Leistungen· 
unalbhä~ von ];hoor Rethtsgrundla!ge,: 
,d. h., oIb liie mit <>der ohne Anwendung i 
,dieses <>der ,eines anderen zweiseitigen Ah-: 
kommensoder des v,orl:ieg.eooen überein- i 

klClmmens g'eb-ü<hr,en. t1n ,gleicher Weise rich­
tet sich ·der österreid1i.sche, LeislJUngsexpor,t 
nach Liechtenstein und ,~ndie Schweiz nach 
,den~m V,eflhältnis !ZU .diesen Staaten be­
SltehendenRe,g:elungen, :die sich d'urch die· 
Ausdehnung jew,eils auch <a<Utf ,die Staats­
an:gahörigen der heiden 'anderen Staaten 
beziehen. Ein;darÜiber hina~gehender Ex­
port, 'insbesontderein N~~v,erlJragsstaa-ten, 
hängt - in .gleicher Weise wie für öster­
reichische 5taatsangehör,j.ge - 'V'On der Zu­
snimmung . des ,in Betracht ,kommenden 
Versimeru'Dgsträ:ger$ ab. 

Abgesehen von den genannten Ausnahmen 
bleiben die Art. 3 und 4 somit von der Aus­
dehnung unberührt, ohne daß hiedurch jedoch· 

Im einzelnen ist zu ,bemerken: 
a} Art, 1 Z. 4 - Durch die Ausdehnung 

sind auch iiechtensteinisme und öster­
reidmsche Sta.atsang;ehöI1i.ge,däe die vor­
gesehenen Voraussetzungen erfüllen, als 
Grenzgänger anzusehen, und es sind die 
im Abkommen für Grenzgängter vorge­
sehenen Sonderregelungen auf sie anwend­
bar. 

Ib) Art. 3 - Durch die Ausdehnung des per­
sönlichen Geh:ungsbereimes ,des Abkom­
mens werden' auch' liechtensteinische und 
österreichische Staatsangehörige v{)m Ab­
kommen erfaßt. Im Hinblick auf dali zum 
deutsch-liechtensteinismen Abkommen Ge­
sagtle bedeutet dies, daß die liemtensteini­
schen und österreichischen Staatsangehö­
rigen gleichzeitig von allen Bestimmungen 
des Ahkommens erfaßt werden, die nicht 
auf deutsche oder schweizerische Staats­
angehörige abgestellt sind. Diese sind z. B. 
.die Art. 11 :bis 15· (Regelungen betreffend 

. die deutsche Rentenversicherung) und ähn­
liche. Da sith die· Ausdehnung des Art. 3 
lauch ,auf ablgemcin gefaßte Bestim­
mungetli des Zu'satZiaJbkommens ausw:il"kt, 
IAm.2 Abs. 2 dieses. ZUSatzabkom­
melliS hetreffend ein'e ,freitw,iIJ.,ttge Ver­
simerung in der deutschen Rentenversiche­

. rung ,für in der Vergangenheit liegende 
Zeiten jedoch unter Beruckskhtigung der 
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derZJeit geltenden zwischenstaatlichen 
Rechtslage zwischen den beiden Vertrags­
staaten nur deutsche und schweizerische 
Staatsangehörige betrifft, ist diese Bestim­
mung von der Ausdehnung ausgenommen 
(lit. c). 

c) Art. 4 .,-- U11Iter BlerüdmichcigIU11Ig der 
Einschränkung der Ausdehnung dieser 
Bestimmung durch lit. a auf die deutschen 
und schweizerischen Rechtsvorschriften 
betreffend den Leistungsexport wird sicher­
gestellt, ,daß die unter ·Berücksichtigung des 
,Abkommens in Betracht kommenden Lei­
stungen liechtensteinischen und öster­
reichischen Staatsangehörigen wie einem 
deutschen bzw. schweizerischen Staatsan­
gehörigen, d. h. auch in einen Nichtver­
tragsstaat, zu exportieren sind. 

d) Art. 18 uriJd Nr. 10 c des Sch1ußproto­
kolls - Art. 18 des Ahkommens sieht 
verschiedene Regelungen betreffend die 
Gewährung von Eingliederungsmaßnahmen 
aus der schweizerischen Invalidenversiche­
rung für deutsche Staatsangehörige bei 
Wohnsitz in der Schweiz vor. Da analoge 
RegelUIlJgen lauch ,im ösnerreichisch­
schweizerischen Abkommen für öster­
reichische Staatsangehörige vorgesehen sind 
bzw. auch das liechtensteinisch-schweizeri­
sche Abkommen Regelungen für liechten­
steinische Staatsan~ehörige bei Wohnsitz in 
der Schweiz enthält, besteht keine Not­
wendigkeit .einer Ausdehnung des Art. 18. 
Eine Ausdehnung erg~bt sich lediglich hin­
sichtlich des Ahs. 3 im Hinblick auf die 
Ausdehnung des ~Begriffes "Gl"Ienzgänger". 
In Nr. 10 c des 'SchlußprotokoIls ist aber 
eine Gewährung von Eingliederungsmaß­
nahmen im bestimmten Umfang auch 
-dann 'Vorgesehen, wenn KJinder deut­
·och~r StaJatSia11lgehörigkcit m der Bundesre­
publik Deutschl;md invalid geboren wer­
den. Durch die Ausdehnung di~ser Bestim­
mung könl1Jen. daher auch Kinder liechten­
steinischer und österreichischer Staatsan­
gehörigkeit in den Genuß dieser Regelung 
kommen .. 

e) Art. 19 Abs. 1 Lit. a und Nr. 10 f des 
SchlußprotokoHs - Durch die Ausdeh­
nung dieser B,estimmungen wird erreicht, 
daß liechtensteinische und österreichische 
Staatsangehörige die in der schweizerischen 
Rentenversicherung vorgesehene V,ersiche­
rungsklausel erfüllen könl1Jel), wenn sie der 
deutschen Ren ten v.ersicherung angehören 
Ibzw. ,die .in Nr. 10 f des SchlußprotokoHs 
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen. 
(Eine spezielle Ausdehnung~ des. Art. 19 
Abs. 1 lit. b ist im Hinblick auf die Aus­
dehnung des iBegriffes "Grenzgänger" 
nich·t erforderlich.) 

f) Art. 28 - Durch die Ausdehnung dieser 
Bestimmung· wird sichergestellt, daß öster­
reichischen und liechtensteinischen Staats­
angehörigen bei Aufenthalt in der Schweiz,. 
österreich oder Liechtenstein sowie schwei­
zerischen Staatsangehörigen bei Aufenthalt 
in Liechtenstein oder österreich d1e deut­
'schen Renten, auch soweit sie auf Tatbe­
ständen beruhen, die außer halb des Gebiets 
der Bundesrepublik Deutschland gegeben 
sind, in demse1ben Umfang gezahlt wer­
den, in dem sie auch deutschien Staatsan­
gehörigen bei Auslandsaufenthalt nach den 
innerstaatlichen deutschen Rechtsvorschrif­
ten bzw. schweizerischen Staatsangehörigen 
nach ,dem zweiseitigen Abkommen bei Auf­
enthalt in der Schweiz zu zahlen sind. Bei 
AufentJhalt 'außerhalh ·des Geltungsbel'cichs 
des übereinkommelllS werden liechtensteirui­
schen Staatsangehörigen (wie auch smwei­
zerischen Staatsangehörigen nam dem 
zweiseitigen Abkommen) deutsche Renten 
nur gezahlt, soweit sie .auf Tatbeständen 
heruhen, die im Gebiet der Bundesl'epu­
blik Deutsch'land gegeben sind. österreichi­
,schen Staatsangehörigen werden dagegen 
heim Aufen~haik ,außel'halb des GeltJungs­
bereichs des Uhel'einkommens idJie deutschen 
Renten,a:uch oowek siie :a:UJf Tatbeständen 
benuhen, ,me außel'hialb des Gebiets der 
BundesrepUb1~k DeutschJlandgegeben s,ind, 
ffin demselben Um~3:ing 'gezahlt, in dem sie 
auch deutsmen Staatsangehöl'igen bei Aus­
landsaufe11lthalt zuzahIen sind, da öster­
reich deutschen Staatsangehörigen vergleich­
bare Leistungen aufgrund von außerhalb 
österreims gegebenen TatbeständelJ. eben­
faHs gewährt. 

g) Nr. 10 g des Schlußprotokolls - Durch die 
Ausdehnung dieser Schlußprotokollsbestim­
mung werden Frauen liechtensteinischer 
und österreichischer Staatsangehörigkeit 
hinsichtlich des Anspruches auf ondentlime 
Mutterwaisenrenten bei Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland die gleichen 
Rechte eingeräumt wie Frauen deutscher 
Staatsangehörigkeit. 

Von der Ausdehnung bleiben folgende Bestim­
mungen des Abkommens unberührt: 

a) Art. 8 hetreffend die Zuordnung der Ver­
sicherungspflimt bei Beschäftigung durch 
öffentliche Dienstgeber bzw. Diplomaten,' 

b) Art. 16 Abs. 1 betreffend ,die freiwillige 
Versicherung in der deutschen Rentenver-
simerung, . 

c) Art. 18 betreffend Eingliederungsmaß­
nahmen aus der schweizerischen Invaliden­
versicherung, jedoch mit der oben unter 
lit. cl angeführten Ausnahme liinsichtlim 
von Grenzgängern, 
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,d) Art. 20 betreffend die schweiz'erischen 
außerordentlichen Renten, 

,e) Art. 40, Albs. 4 'betreffend das Schiedsge­
richtsv,erfahren', 

f) Art. 42 im Hinblick auf den Übergangs­
charakter dieser Bestimmung, 

:g) Nr. 4 des Schlußprotokolls betreffend die 
Beha!ldlung deutscher Staatsangehöriger als 
Rheinschiffer, 

h) Nr. 10 b ,des 'SdMußprotokoliLs alsergän­
zende Bestimmung zu Art. 18 Achs. 1 des 
Abkommens, 

i) Nr. 10 e des ScI11rußprotokoHs betreff,end 
die VIersicherungspflicht deutscher Staats­
angehöriger während der Gewährung von 
Eingliederungsmaßnahmen. in der Schweiz. 

Durch die Ausnahme dies'er Bestimmungen 
'wird die Rechtsstellungder liechtensteinischen 
und österr,eichischen Staatsangehörigen gegen­
über deutschen bzw. schweizerischen Staatsange­
hörigen nicht verschlechtert, da analo~e Bestim­
mungen auch in den Ahkommen der Bundes­
republik' Deutschland bzw. der Schweiz mit 
Liechtenstein oder österl'leich enthalten sind. 

4. Liechtenstein - österreich 

w'Le :das derutsch-lLechloensteinische und das 
~euts'ch-schW'eizerische Abkommen ist auch dieses 
Abkommen im wesentlichen ,a,uf die Staats,alnge­
hör:igen der bciden VertragsstJaJaten eingeschränkt 
(Art. 3). Soweit lindiesem Abkommen einzelne 
BescimmruIll~en nicht ausdrück'Lich, ':lJui die Staats­
angeihör,igen Ider beiden Vertmgsstaallen ,abgestellt 
sind, sondern z. B. nur von "Personen" oder 
"DienstmehmeiTn (Arbeitnehmern)" sprechen bzw. 
überhaupt ahstrakt gehaluen 'sind, orrencient sich 
der Anwen1dungsibereich solcher lBesuimmungen 
aUerdings jeweiLs lam, persönl~chen Geluungsbe­
r,eich des Abkommens. Neben einer Ausdehnung 
des Art. 3 (persön1icher Geltungsbereich) ist 
aber wie beimderutsch-l'iechtensteinischen hzw. 

·deutsch-schweizerischen Abkommen ,ebenfalLs nur 
eine Ausdeh1liUJng der auf die Staats'angehör.igen 
,d'er beiJden V,ertr\lJgssuaatlen abgesueLltcn Albkom­
mensbestimmungen - soweit dies geboten ist -
,erforderlich. 

Im einzelnen :ist ZJU hemerken: 

a) Alrt. 1 Z. 5 - Durch die Ausdehnung sind 
a;uch deutsche und schweizer~sche Staats­
angehörige, die ,die vorgesehenen Voraus­
s,etzungen ,erfüllen, 3:1s Grenzgängeranzu­
sehen, und ,es sind die ,im Abkommen für 
Grenzgäng,er vorgesehe,nen Sonderregelun­
gen auf \S,ie 'anwendbar. 

.b) Art. 3 - Durch die Ausdehnung des per­
sönlichen GeltungS/bereiches Ides Abkom­
mens wenden a;uch deutsche und schwei­
z'erische StaatSlang,ehörige vom Abkommen 
erfaßt. Im Hinblick a;uf die 'einleitenden 

Bemerkungen bederutet 'dies, daß di'e 
deutschen und sch'weizerischen StaJatsange­
höri'~e,n ~Ieichzeitig von alLen B.estimmun­
gen :des Abkommens enfaßt werden, die 
nicht auf 'l:iechtensteinisch,e oder östenrei­
chi5ch,e StlaJatsangehör1ige laib~estellt sind. 
Dieses ,Slind z.B. Art. 5 (GebietsgllCichstel­
bng), die Art. 6, 8 und 10 (Zuordnungs­
regelung betreff,end die Versicherungspflicht 
und Mögl<ich,k,eit. einer Ausnahmeveneln­
barung hie,von - :d.ie im Art. 7 vorge­
sehenen Ausnahmen gelten berei1JS derzeit 
OIhne Rücksicht lauf ,die Staat!laingehöfligkeit 
der Ail'lheitnehmer),die Alrt. 12 bis 16 
(&egdungen bet1"effend ,die österreichische 
Pensionsv,ersichenung), Art. 19 (Familien­
beihiUfen), die Art. 20 bis 23 (Regellungen 
betreff'end die Amtshilf,e und Rechtshilfe) 
'und ähnliche. 

c) Art. 4 - Unter Berucksich'tig'U!llg ,der Ein­
schränkungder Ausdehnung dieser B.estim­
mung ~uf die 'Liechtensteinischen Rechts­
vorschrrFten he treffend den LeJisuungsexport 
wird sichergestellt, ,daß die unter B,erück­
sichtigung des Abkommens in Bet,racht 
kommenden Leistung,en ,derutschen und 
schweizerischen Staatsangehör~gen wi,e 
einem liechltensteinischen Staa tsangehör!igen, 
Id.h.auch in einen Nichtv,ertragsstaat, zu 
'exportieren si,nd. W,i1"d der Export liechten­
steinischer Leistu:ngen ,durch diese einge­
schränkte Ausdehnung ,des Art. 4 err,ei'cht, 
so ~9t der Export der nach dem Abkommen 
in Beur:acht kommenden österreichiJschen 
Leistungen nach Liechtenstein durch die 
Amdehnungdes Art. 5 (9ieheunter Jit. b) 
sücher~esteJ1>lt. W~e berei1Js hunSiichtlich des 
deuusch-österreichismen Albkommens au~ge­
führt wurde, hezieht sich dieser Leisrungs­
export Quf alle nach dem Abkommen in 
Betr:acht kommen:den Leistungen unabhän­
gig 'Von i,hrer Recht~grUil1,dlage, d. h. ob sie 
mit oder ohne Anwendung ,di'eses oder 
,eines anderen \Zweiseitigen Abkommens 
oder des vorliegenden überein,kommens 
gebühren. In gleicher Weise r~chtet sich der 
LeistungS'export in ,die BlUndesrepuhlik 
Deru,tschland oder in die Schweiz nach den 
im Vierhä1tIllis zu diesen St:ta.ten besuehenden 
Regelung,en, die sich durch die Ausdehnung 
Jeweils auch auf die Sta.ats,angehörigen der 
heiden anderen Staatlen heziehen. Ein dar­
über hinalusgehenderExport, insbesondere 
in NichJtv~rtragsstaaten, hängt - [n gleicher 
W'eise Wlie für österreichische St:llatsange­
hörige - von der {)usuimlDJ1li!1g ,des in 
Bet1"acht kommenden Vet,~ichierun~strägers 
ab. 

d) Art. 17 - Durch die Ausdehnung dieser 
Bestimmung ,wifld erreicht, daß deutsche 
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un'd schweizerische Staatsangehödge die in 
,der liechtensteinischen RentenverSticherung 
vOIrg,esehene V,ersicherungslclausel erfüllen 
können, wenns.ie die in den li,t .. a Ibis c 
.d>ieser BestimmwJ;lg vQrgesehenen VQraus­
setzUJngenerf,üUe.n. :Darülber hinaus wirkt 
s,ich diese Alusdehnung a.uch .aJrUf Z. 9 lit. a 
,des SchLußpwtokoHsa;us, da dort taluf die 
VQm Art. 17 erfaßten Personen ;abg.estellt 
ist. Damit wel"den deutsche und rSchwei­
eerische St~atsangehörilge die Versicherungs­
klausel auch dJann erfüUen können, wenn 
auf sie ,die in der Z. 9 lit. a des SehJ,uß­
protokolls vQrgesehenen weiteren MögJ.i.ch­
keiten ZiUtreffen. 

e) Z. 9 lit. b des Schlußprotokolls - Wi,nd 
1'it. a der Z, 9 des SchlußprotokQlls bereits 
oorchdie Ausdehnung des Art. 17 auf 
deutsche unidschw,eizer~sche Staatsangehö­
ri~eerweitert, SOl bedarf es ,für eine AJUs­
dehnurlg ,der 1it. b der Z. 9 des Sch,Juß­
protokQLls einer gesonderten Anführung, 
da in dieser Bestimmung auf, Fra/UJen öster­
reichischer Stlaatsangehö,rigkeit abgestellt 
ist. Durch -die Ausdehnung werlden daher 
Frauen deutscher und schweizerischer 
Staats.angehörÜigkeit hinsichtlich ides An­
spruches auf ordentliche Mutte.l'WairSenren­
ten hei Wohnsitz iln ösüer1'1eieh di:e gLeichlen 
Recht.e eingeräumt w,ie Frauen österreichi-

, scher Staatsangehörigkeit. 

VQn d:er Ausdehnung bleiben .~Q1gende Bestim­
mung,en ,des Ahkommens unlberührt: 

a) Art. 9 betreffend die ZUQrdn~ng der Ver­
,sicherungspfLicht bei B,eschäftigung durch 
öffentliche Dierus1b(Arbeit)gelber bzw. bei 
DiplQmaten, 

b) Art. 18 betreffend cl'en Anspruch auf über­
gangsrenten nach den liechtensteinischen 
RechtsvDr,schr,uten, 

c) Art. 28 Abs. 4 b:etreffend· ,dias ~chiedsge­
l"ichtsv,erfahren, 

cl) Au-t. 30 betreffend die GleichsteJlU:nJg öster­
reichischer Staatsang,ehöriger äm Bereich der 
,1iechtensteinischen Ill'v,altdenversicherulllg, 

e) Z. 3 des Schlußprotokolls betreffend Aus­
nahmeregelung,en hinsichdich der Gleich­
stellung der Staat&ang,ehöri~gen, 

f) Z. 6' als ergänze:nde B,estimmull'g ZIU Art. 9 
des AbkDmmens, 

g) Z. 14 d,es SchlußprotokQILs Ib·etreffend die 
Arbeitslosenv'ersicherung. 

DThrch -die Ausn1a:hme dieser Bestimmungen 
wind die RechtssteL!:ung der deutschen und 
schw'eizer~schen Staatstangehö1'li:gen gegenüber' 
[,iechtensteinischen und österr,eich:ischen Staats­
angehöl'ligen nicht verschlechtert, da \ana;lQge' Be­
stimmungen ,auch in den AbkQmmen der Bun-

desrepublik Deutschiland bzw. ,der SchJweiz mit 
Liechtenstein oder österreich ,enthalten sind. 

5. Liechtenstein - Schweiz 

Ohgleich -cLieses AbkQmmen keine eigentliche 
Bestimmung betreffend den persönlichelll Gel­
tungsbereich ,enthält, SOl ist ,die Einschrä,nkulllg auf 
dJie Staatsangehörig,en' der 'beiden Sta,aten durch 
die Bezugnahme in den ,einzelnen ,B'estlimmungen 
auf liechtensueinische und schweizer:ische Staats­
angehör~ge g'egerben. Im Hinblick auf ,den be­
IsoIlJderen Char:akter rd,j'eses Abkommens, der ins­
besQndere in der IntegratiQn der helden Renten­
versich'erungssysueme bei der Berechnung der den 
1iechuenst,einischen bzw. schweizerischen StaJats­
angehörigen ,gebuhren!den Renten zum Ausldruck 
kommt; kann' nlUil'e1ne .ciIlJgeschränrote Au~deh­
,nung der' Abkommensthes't~mmu:ngen ,in Betracht., 
kommen. 

'Eine Ausdehnung i,st hinsichtlich f.oiLgender 
Bestimmungen vongesehen : 

a) Art. 2 - Die eingeschränkte Ausdehnung 
diesres A,rtikels auf lli~echtensteinische' 
'und ,schw,eizer,ische RechtsvQrschriften be­
treffend den LeistungsexPQrt IsteIlt sicher, 
daß die unter Berücksichtigung des Ab­
kommens Eür deutsche und österreichische 
Sta.atSiangehörigein Betrach,t kommenden 
Leistungen 'a,us ,der 1i,echtensteinischen 'und 
schwei·zerischen Rernvenv,ersicherung wie 
einem liechtensteiniisch·en hzw. schweize­
rischen Staatsangehörigen; id. h. ,auch in 
einen Nichtvertragssta,at, zu exportieren 
sind. 

b) Art. 3 - Durch die Ausdehnung dieses 
Artikels werden d,iedarin vorgesehenen 
Bestimmungen über die Beitragspflicht auch 
auf deUitsche u[1d ö'sterreich~sch,e Staatsange­
'hörige anwendbar. 

e) An. 41it. d - Da die in den Irt. bund e 
·dieses ArtikeLs vQrgesehenen Ausnahmen 
von der gell'ereUen BeitragsZlUor.dnung he­
r,eits unabhängig VQn der. StiaatsangehÖlrig­
keit des Arbeitndhlmers geluclll (s~elhe Z. 2 
des SchlußprQtokolils) bczw. eine Anlsdeh­
nung ,der .in den lit. a, c und f vorgesehenen. 
Aumahmen im Hinh:Lick aJuf ihren spe­
zifischen Chal1akter nicht aIlJg,ebracht er­
scheint, äst Lediglich ,die Ausdehnung de,r 
Ilit. ,d .dieses Airtikellsauf ;delitsch,e und 
schweizerische Staatsa;ngehör,ige 'VDl'ge~· 
sehen. 

d) Art. 5 - Durch die AUisdehnung diesel'" 
Bestimmung wird eine Ausnahmever~­
barung VQn den Zuoronungsregdungen 
auch flÜr deutscheunld östetrreichisch'e StlaatlS­
Ia:IlJgcl1ör:i.ge gen~reJ,I möglich. 

e} Art. 10 - Durch ,die· Ausdehnung 4es 
Albs. 1 dieses Artikels wir,d es auch deut-, 
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schen\l!11cl österreichlschen StaatSiangehöri­
gen 'ermöglicl1t, die in den In~lidenlVer­
sicherungen .der berden Staaten vorgese­
henenV;ersicherumgsklalUseln bei Vorliegen 
einer Versicherung :i.in jeweä1sanderen' 
Staat zu erfülLen. nie Ausdehnung der 
.A!bs. 2 und 3 bewirkt, daß die derzeit nur 
Hinsichtlich ,Iiechtensteinischer und schwei-
2;emscher StJa:atsangehörLger vorgesehene 
Festlegung des für die Abklärung zustän­
digen Trägers bzw. die gegenseitige V,er­
bind1ichkeit der FestS'td1u'1lgen <l!uch hin­
sicht:lich deutsch,er und östenreichischer 
Stiaatsangehör,iger wirksam wird. 

Die Ausdehnung der genannten B.estimmUlll­
gen hat .indirekt noch Au'Swirkungen aoulf Art. 13 
betreffend die gegenseitige AmtsHilfe, Art. 15 
betreffenld die Befreiung ,der Urk'llnd,en von Ge­
bühr,en US\\'. IUnd Art. Ni hetrdfend die Ein­
r.eichung v;on Ge&uchen, Erklärungen und Rechts­
mitteln, da diese Regelungen 'auch auf deutsche 
und österreichisch,e Staats:tngehör.ige inSOlWei-t 
:tIllWiendloor lWendltm, :ah d,iesed'llrch die Aus­
dehnung des Abkommens von diesem erf,aßt 
werden. 

Alle ander.en Aibkommensbestimmungen blei­
ben von der Ausdehnungu,niberührt.· Dies be­
deutet ,j'nsheson'dere, daß die in .den Art. 6 bis 8 
vorgesehene Integration der b:eiden Rentenver­
sicherunge!1 (Zusammen rechnung ,der B,eiträge 
und Leistungsberechnung entsprechend Oiem 
B.eitinagsaUlfkommen) weiterhin auf .liechten­
s~einische und schweizerrsch,e Sta:atsangehörige 
ehngeschränkt b1.eibt. Damit bleibt aber auch die 
für 'deucsche und österreichische Staatsangehö;ige 
auEgrund der jeweils ,anzuwendenden zweiseitigen 
p::bk.om~en notw~nd.ig,e einp?rige Beitragspflicht 
llmslchoLlch derhecht'enstemlsch,en und schwei­
zerischen Alters- und Hinterhssenenversich:erung 
sowie ,der schWoeizerischen' Invalidenversicherung 
b~w: Igr:undsätzLi0 f'Ünfj~hrigen Beitragspflicht 
h~nslcht1ich der hechtensteinischen Inv,aliidenver­
sicherunguniberiiihrt. 

6. österreich - Schweiil 

Wie das 1iechterusteirusch-öst.erneiochische Ab­
kommen ~st .3Juch ,&ioeses Abkommen im we&ent­
lich:en 'auf die StaatlSallJg,ehörtigen der heiden V.er­
tI1agssuaten ,eingeschränkt. DiegrundsäItzEChen 
Fes,tstel!Lungen ,in der ffirrlertung ~um l«chten­
steinl:i<sch-öster.1'!eichi:schen Abkommen !~eiten auch 
für di'eses Abkommen. 

Im einzelonen ,ist IZU bemerken: 

a) Art. 1 Z. 5 - Durch d:ie AusdehnUlllgsind 
auch deutsdre und liiechteIlStiein.isdl'e Sttaats­
a;pgehöniJg<d, ,dJi,e ,die Vora.ussetzu.n:g,en erfül­
len, a1.s Grenzgänger a.n2usehen, un:d es 
sind die im Abkommen für Grenzgä.n<ger 

vor:~ehenen SondJerregoe1ungen auf sie an­
ruW'enden.' 

b) Ar:t. 3 - DurchdJie Ausdehruung des per­
,sö,nlfich,en GeltunJgsber,eiches des Abkom­
mens 'W'e~den 'auch .deUltiSch:e und Eechten­
stJeiruische Staats<lingehöl1ige vom Abkom­
men erfaßt. Im Hinh1ick'alufdas zum 
l~echten'steinriJsch-österreichWschen Abkom­
men Gesa,gte, lbedeulOet dies, daß <ßedeut­
,sch'en und '1iechtenst~schen Staatsange­
hörigen von <lillen ·~est,immungen ,des Ab­
ko.mmens IeriEaßt werden, die 'nicht auf 
österreichüsche oder schW>eizerische Staats­
arugehöl'i'gle <libgestdlt <Sind. D~es sind z. B, 
:krt. 5 (Gehiet5ig1eichsteillung), dille Art. 6, 8 
und 10 (Zuordntungtsr.egelungen betreffend 
,die Versicherungspflicht und Mögliichkeit 
e1ruer Ausnahmehievoh - die :im Art. 7 
vor:gesehenren Ausnahmen gelten ber:eiltS 
derz,eit ohne Rück:s:i<ht 3Juf d~e Staarsange­
'höri~eit der Arb:eitfllehmer), die Art. 12 
bis 16 (Urufalll'V'eI1sicherung),die Art. 17 
bis 21 (Regelungen betreffend die öster­
reichische Pe1l:SlioilWVersichenung), Art. 25 
(l"amiJ:iJen.:heilhilkn), ,die Art. 16 bis 29 
(Re,geIUJnJgen betreffend .die Amtsh~Lfe und 
Redmhil&e ) und ähndiiche. 

c) Ant. 4 - Unter Berücksichtigung der Ein­
schränikung der Ausdehnung dieser Bestim­
mlU'fi,g ,a'wf die ,schweiz,eruschen Rechts,vor­
schriften hetrefFend den Lei:stungsexpor:t 
wU'rd :~chel1geSitellt, daßdi:e' 'Unter Berück­
'sich'tlig:ung des Ahkommen's :in Eetracht 
kommenden Leii:stun:g.en ·deutschen und 
liiedltellisteinischen Sta!atsang:ehör~gen wie 
'eIDern schweizel1ischen Sta.atsiarugehörig,en, 
J.h. 'auch ,meinen Nichtvertr:tgJSlStaat, zu 
exportier,en sind. W,ird der Export 
"sch\W)Cizecischer LeÜistungen durch di,ese ein­
g.eschränktJe· Auroehnung des Art. 4 erl1eicht, 
:SO ist ,der Export ruer nach 'dem Abkom­
men in Betracht kommenden österreichi­
sehen Le:i'stUingen ,iri. :die Schwei-z durch die 
AUlSd!ehn'Uißg des Art. 5 (siehe unter l.it. b) 
!sich'er:gesteHt. Wie bereitshi,nsichtJ!~ch,des 
d:eutsch-österrteichischen Abkommens a'll'sg,e­
führt W'U1."<1Le, 'beznen't sichdtieser Leistungs­
expor.t a'Wf alle nach ,dem Ahkommen .in 
Betracht kommClIiden Lcis!t'U·n'gte11 unah­
.häng;ig von ihrer Re<:htsgrilIlic1fIa:g:e, d, h. 
ob Slie ,lThi:t oder ohrre AIIl'W,emdoo.g d~eses 
odereci.nes anderen zweisei,tigen .A!bkom­
merus oder des vod:üegaruden ühereinkom­
merus gebühren. In gd.eicher Weise l1ichtet 
:!ilidl der LeiSitungsexport in di.e Bund,es­
republik OootsChLmd oder nach Liechten­
.stiem nJach ,denim Verhältrui'S zu diesen 
Stla.aten bestehenden Rlegeiliungen, .die sich 
d'1.l,rchdüe A'llISIdehn.ung jeweils auch auf ,die 
Staatsangehönigen der heiden ander,en 
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Staaten 'be:ciehen. Ein darüber hma\lls~ehen- h) Art. 22 betr:effend Eing~edeliUngst(Reh.albi!1:i-
der Expürt, msbesondere 1n Nich:tvertrags- taitions)maßnahmen, jedoch m~t A'\lISlliaJhme 
·staaten hängtt - :Ln gLeich.er W,etse Wlie für des Ahs. 3 ~siehe oben unter iit. d), 
ö;sterreichilsche Sta!a1J~a:n~ehörige - vün der er Art. 24 betreffend die ~we(zenischen 
ZustÜimmung des in iß.etracht kümmenden ,auß'erürdendlichen R'enten, 
~ersü.cherung~räg1e11S ,ah· d) Art. 34 Abis. 4 betreffend dals Sch~eds-

<:I) Art. 22 und Z. 8 r.l. des SchJußprotokoUs - @erichuV'er:f.aJhr:en, 
An,aiJog dem Art. 18 des deunsch~schweizeri- ,e) Z. 3 des SchJußprotokoL1s hetreffie.nd Aus-
sehen Aibkommens 'SIieht Art. 22 verschie-- naihmeI1egelungen hi:nn'~chclich .der Gleich-
dene Re~elungen hetreff.end ,dti'e Gewährung ~tellung der StaJatsangehörigen, 
von EingliedeI1Unlg'smaßnahmen aus. d·er 
,sehweizel1ischen In'V1aiLidteIllVel1sicher.ung für f) Z. 5 l:iit. a betl1effend ,dJie Behandlung öster-
ö9terreichische Staaosangehör,i:ge bei Wohn- reichischer Staatsa~ehÖl1lger als Rhein-
sitz run der Schweiz vor. Eine Ausdehnung schiff,er, 
des Art. 22 ist ~m HiiruhLick auf die in den g) Z. 6 des Sch'lußpwwkoJ:1s ,al's 'ergänz'en~de 
anderen von der Schweiz geschlossenen Ab- 'B,estimmung zu Art. 9 c:Les Abkommens, 
kümmenentha:ltenen ,entsprechenden Rege- h) Z. 9 lit. b ,des ISch:lußprütokoLLs hetreffend 
lun~en ,n:icht erforderllichi. Eine Ausdehnung ,die VerSlichemmg;spfl,ichot österreichischer 
ep!~i~bt I~ich ledi~j,ich M11JSIichtLich ,des Art. 22 Stalat&a!ngtehörxger während der Gewährung 
Albs. 3 im Hinblick aufdWe Ausdehnung von 'Eingliederungsmaßnahmen m der 
,des ßJegl1iffes "Gren~ä'IlIger". In Z. 8 a des Schweiz, 
Sch1ußprotokol1s !FSt lentspr,ech,end der I~} Z. 13 ,l~t. h des SchLußprotokol!ls ,im Rin-
Nr. 10 c des SchLußprütükoHs ~um deutsch- Mick auf den übeng;angscharakter dieser 
schweizerischen Abk!omm,en eine Gewäh- Bescimmung. 
rong von Bingliederungsmaßnahrmen auch 
,dann vOligesehen, wenn K,inder östem'ieich'i- Ergänzend ,iSltnoch ~u bemerken, ·daß die die 
scher St;liatsa!ngehöngk!eit .in 'österreich Krankemnel1S1icherung betreff,enden Bestimmungen 
,invallid ,g.eboren werden. Durch ,die Aus- der Z. 14 und 15 ,des SchJlußprotokoUs bereits 
,dehnung kommt eine solche Leistungs- deI1zeit ohne Rücksicht 'auf die Sta:atsang,ehörig­
gewähnng aruchan in österreich i11'V'ailiid· k'eJ~t ,der in 'Betracht kommenden Personen gelt,en. 

geiborene Kinder deutscher und ,Liechtlen­
steinisch'er Stlaat~angehör,~g.k!e~t ~n Betracht. 

e) Al1t. 23 - Durch die Ausdehnung wird 
erreicht, daß ,deutsche undliechteilisteinisch'e 
Sta:ats;linigehör]~e ooe in der schw,eizerischen 
Rentenvel1S1ich'er,ung vOl1g;esehene V,eniche­
rungsklausel ,er'fiullen können, wenn sie die 
tin der1it.a di'eser BestJimm'ung vorg,esehene 
V'o11a:U'ssetzung ,el1fMlen. Darüher hinaus 
Wlil'd ,die Ausdehnung 'auch hinsichtLich .der 
Z. 9 1it.a des SchJiUßprotokoj:j;s wirksam, 
dJa dürt. lauf die vom ,Art. 23 erfaßten 
Pers.o.nen abgestel'Lt is~. (Bi,ne ,spez,ielle AiUII­
dehnung ,des Art. 23 '1it. bist Iim Hin­
bLick auf die Au~dehruung des Begriffes 
"Gre11lzgänger"Mcht erfor1derlich.) 

f) Z. 9 Lit. c des SchLußprotokolls - Durch 
die Ausd.ehniUng werd:en Frauen deutsch'er 
oder 1iechtensteimischer St;liatsangehöcigkeit 
hinSlich:clich des Anspruch,esauf ordentliche 
Mutterw;liiseflI1enten me gleich,en Rechte ein­
geräumt Wlie ,Frauen österreich~scher Staats­
angehörigkeit. 

Zu Art. 6: 

Wlie bereits ausgefü:hrt, wird die' Leistungs­
ge'währung in FäUenemer drei- oder vierSle~cigen 
IVersiche:-ungskarI1iel1e hinsich:tJlich Liechten.stein 
und der SchweiJZ durch die AwsdeJhnung der zwei­
seitl~gen Abkommen geregelt. Dies wird <iIliS­
besondere daIdurch ,ermögLicht, ,daß die ~nner­
staiaclJimen Liechte11JSteinÖJschen und schw·eizel1ischen 
Rcechts:vorsch'11iJ~ten Lei:stungs:a;nsprrüch1e grundsätz­
llich bereits nach einer Wartezeü!t von lediglich 
Ziwa1f V,enSlicherungsmonaJten vül1~ehen. Nur hin­
Slicht:1ich der liechtensteinisch,en InvaLidenverSliche­
rungsehen die von Lilech<teIlJStein mit der Bun­
desl'epuhl~ Deunschla:nd und Österl1elich getrüffe~ 
nen zwischenstaatlichen Regelungen eine grund­
säJtzLich fünfjähmge W:l!rtezert vür, die durch die 
Ausdehnung der ZJW'eiseitigen Abkommen unbe­
rührt Merbt. Unberührt bj.e~bt ferner die 
zWfschen Lrechtenstein unld der Schweiz für ,iJhre 
Sta:atS:3JIligehör~gen vür:gesehene Zusammenl'ech-
11JUIlIg d,er Vel'sicherung~,eiten und ProratislieI'ung 
der Lerstungen im Verhältnis dies B'eitragsaiUf­
kommensim jedem der beid.en Slta!3Jten. 

ViOOl der Ausdehmmg bLeiben folgende Bestim­
mUIllgen des Abkomme11JS unberuhrt: 

Zur Lösl\lng der Fälle ,einer drei- oder v]er­
seiltigen V:ersicherungsmarnere hJinsichtlich c:Ler 
Bundesrepublik Deutsehbmd und österreich 1st -
entsprechend der in den zweilSeitiJgen Abkümmen 
zwischen der Bundesl'epu'hl:~ Deutschland hzw. 
Österreich und LiechteIl!stcin hzw. Schweizent-

a) Art. 9 betrdfend die Zuordnung der Ver­
sicherungspflich,t hei Beschäftig,ung durch 
öffentliche Dienst(Arheiot)geber bzw. Diplo­
m!aten, 
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ha:lten-en Rege1uI1Igen - die Zusammenrechnung 
der in drei bzw.aUen v['er Vertragss'taaten 
ZJuruckge1eg.oen V,er:~icherrun,gsZJeiten für den Er­
wenb eines LeÜJstungsanspruches vongesehen. 

Zu Art. 7 und Nr. III des Schlußprotokolls: 

DieSler Aroikdsieht für die B'undesrepuhlik 
Deutsch'land düe 1lJotwend~gen Berechn'llngsvor­
schriften für die FäHe vor, Qn denen auEgrund 
der nach Art. 6 vorgesehenen Zusammenrech­
U'l1l1'g der V,erSiicherungSiz'eioen Leistungs,anspruche 
entstehen oder über Art. 5 od.er ohllJe Anwendung 
d.es Obeneinkommens mindestenlS zwei zwei~eitiJge 
kbkommen Anwendung finden. 

Da cLie 'He rechnung der deUitschen Roenten ähn­
lich der Liechtensteinlischen U'nd schweizenisch'en 
R'entenlberechnlung grurudsätzli~ Linear erfoLgt, 
haben ,aulsländisch,e V ers[chenungs~eiten im 
wesentlhlchen keinen Einfluß .auf die Höhe der 
deutschen Lerustung. Da ,aher die deutsche Leistung 
von helstimmten Sonde~regelunglen ,in den eiI1lZel­
nenzweiseit'igen Abkommen, wie 'z. B. betreffend 
die Au:iaHs·- und Zur,ech'nimgsZ'eUlten oder betref­
f,end den Kinderzuschuß, herührt werden kann, 
rst ,für die endgültige Feststellung der deutschen 
Rente ,ei11Je ~er:gIeichsberech'!lJUng vorgesehen. Im 
Pa11e .e,in'er V1ierseitigen VerSlicherlmgskarriere 
bed,eutet dies, daß nach j,edem der von der Bun­
desrepuhLik DeunschLand mit den anderen drei 
Stataten geschilos~enen zwei'seitigen AJbkommen 
(uIlIter 'Berücksichtigung ,der sich aus der Aus­
dehI1lUng dieser zweiseitigen Abkommen ergeben­
den Ausw~rkungen)cLie Rente herechnet wird 
und der 'sich danach ,ergebende höchste Betrag 
die nach den deutschen Rechtsvorschniften ge­
schuldete Leistung darstellt. 

Bei Eintr,i:tt eines neuen Versicher,ung.sfaUes, 
z. B. des V,ersicherungsfalles des ALters nach dem 
Versicherungsfall ,der Invalidität 'Oder des V,er­
sicherungsfaUes des Todes nach dem V,ers[che­
l'Ungsfall des Akers, ,ist die neuediche Durchfüh­
rung dieser ~erg},eimSiberechnung vongesehen. 

Zu Art. 8 und Nr. IV des Schlußprotokolls: 

Die [n ,die~en Bestimmu11Jgen vorges,ehenen Be­
rechnungsvorschriften für di.e österr,eichischen 
Trägerent~prechen fast wöntlich den i.n den von 
ösoerreich mit den .ander,en VertragsSltaaoen g,e­
sch'lossenen zweiseioigen Abkommen. 

Art. 8 Abs. 1 legt ,die B,ereclmung der öster­
reichtschen Leistung 11Jach d'em Pro-nana-cemporis­
SY'stmn ,f,est. 

.Erutsprechend den ;zweiseitig,en kbkommen 
sieht Abs. 2 ,eine Regelung ,zur Verme~d'ullJg von 
österreichischen Zwerglei:stungen vor. 

Der Regelurug ~m deutsch-ös,terr,eichischen Alb­
ko.mmen entsprechend s~eht Abs. 3 vor, daß 
deutsch'e Versicherungszeiten von weniger als 

zwölif Monaten grundsätzlich vom :öSiterreichi­
:schen Trä;ger ,in der Leistung zu herücksichuigen 
sind. 

Nr. IV des Schlußprotokolls sieht engänzende 
Reg.elungen vor, wie sie bere~ts zum Teil wört­
lich ,in den von österreich geschlossenen zwei­
seiongenAibkommen eruthal<ten 'sillJd. 

Zu Art. 9: 

Abs. 1 sieht für den Fall, ,daß aus, den anderen 
V,ertra,gsstaaten noch kein Leistungsanspruch ge­
,geben ist, ein so'lcher li,n öster'reich atber aUein 
aufgrundder österreich,ischen VerSJicherungs~ej,t'en 
hest'eht, vor, daß die allein nach ,den innerstaat­
Lichen österreichischen Rechtsvorschri:ften zu he­
r,echnende und damit ,mimt ·prorattisiente Leistung 
zu gewähren ist. 

Sind ,in einem Vertr:llgsstaat die Anspruchs­
voraussetzung,en noch nicht ·erfüllt ,un,disit es für 
iden Leistungsanspruch nach den öSlteneichischen 
Rechtsvorschriften nicht erforder'lich, die in die­
s,em V ertratgsstaart: iZurückgel~gten Versicherun,gs.. 
zeiten zu berücksicht,igen, so sieht Abs. 2 die 
Berechnung ,der östJerreichischen Leist,ung nach 
dem Pro-.rata-temporvs-System vor, jedoch u'nter 
A ußerachtlasslung dieser Versicherun,gs~eiten. 

Abs.3 sieht schließhlcheine Neufeststel'lung 
der nach ,den AJbs. 1 und 2 berechneten Lei­
stung,en vor, wenn ,ein Leistungsanspruch nach 
den Rechtsvorschdften eines and,er,en Vertrags­
staates entSlteht. 

Ergänzend ~stzu bernerlken, daß sich eine 
analog,e Roegelung auch in den von österreich 
mit den anderen Vertra;gsstaaten geschlossenen 
Ahkomnnen findet. Unil.a;teral für östeneich ist 
die Bestimmung deshalb, weil die l'inearen Lei­
souugsberechnung,ssYSlteme Im den ander,en Ver­
tragsstaaten - Igegenüber dem österreich,isch,en 
Berechnungssys~em mit einem von der Versiche­
rungsze1t unahhän,gigen f,esten Leistungstei'l 
solche Regelungen nicht ,erforderlich machen. 

Zu Art. 10: 

Das ~u Art. 9 im Letzten AJbsa;tz Gesagte gilt 
,für die hier vor,gesehenen Best:immungen ent­
spr,echend. Da es !theoretisch möglich ist, ,daß d,ie 
sich am der Pro-r;ata-lBerechIlJUng der österr.eich'i­
sehen Leistung engehende Differenz zud,er rein 
inner~taat1icherrechneten Pens,ion durch ,di,e aus 
einem oder mehreren Ver.tragssta.:lIben ;hinzu­
kommenden Beträ.ge nicht erreicht w,iord, ist 
durch die Bestimmung ,des Abs. 1 cine Erhöhung 
der österr,eichischen Leistung um einen Unter­
schiedshetng ~m Ausmaß ,der verble,ihen,den Di.f­
Jer.emz vorgesehen. Ein <Solch,er Untersch.ied&betrag 
soll ,nach Abs. 2 bei Anfall ,einer weiteren Lei­
:Sbung aus einem ,der Ver:tragsstaa,ten jew,eils neu 
,festgestellt werden. 
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Zu den Art. 11 bis 17: ArE, 20 macht es möglich, den Geltungshereich 
Die hier vorgesehenen Bestimmungen betrd- des Ubereinkommens ,in Ürbereinst,immung mit 

fend die Durchf.ührung des übereinkommens den im Vier-Mächte-Abkommen vom 3. Sep­
hahen jeweiLs korrespondiel"ende Bestimmun<>en tember 1971 (Anla,ge IV) ·erwähnten "festge­
in den zweise~tigen Aibkommen. Ihre Aufnahbme legten Verfa'hren" auf die Westsekitoren Bedins 
,ist ,deshalb ·erforderlich, da rue in .den zwe,iseitigen auszudehnen, nach den,en auch bisher die Aus­
Abk.ommen ,enuhaltenen Regelungen jeweils nur' dehnung der Vertriige zw,ischen heiden Parteieh 
auf .da.s .zweiseitig,e VerhäItnis hzw. ,das jeweilige erfoLgt 1st. Der Begriff "Land Berlin" bezieht 
ZWel'Se1tlge Ahkommen abstellen. Durch,di,e hier sich auf die Wests,ek'uoren B'edins. 
vorges.ehenen B. eSllimm, ungen tird eine vier~eitige D' . A . A k d 1 lelm l"t. 20 vorgesehene dr,e1monatige 

USflf' ung, leser Rege ung,eer1'leicht. . Fris.t soH den Regierungen ,der Französisch,eu 

Zu den Art. 18 bis 22:! Republik, des Verein,ig;ten Königreichs und der 
Vereinigten StaatOen von Amenikaeine Ein-

A.rt. 18 enthält die' erford rlichen Ülbergangs- spr.uchsmöglichkeit .gegen ,die' Ausdehnung des 
bestmliffiungen. Ent~precheIlJd den ma'logen Rflge- V,ertrages geben, wie es die "festgelegten Ver-
lUIlJgen in ,den zWTeiseioigen A:bkommen ,ist das fahr,en" (siehe .obigen AJbs<lJtJZ) vOl"oohen. . 
überMkommen auch <lJUf vor seinem Inkra,fttreten 
eing~tretene Ve:sichel"ungsfäll fund zurückgeIoegte Teil II B (Albs. 1) des V,ier-Mächte-Abkom­
V~rslcherungsz;elten anZuw ,den, sieht jedoch mens vom 3. September 1971 la·utet: "Les 
k~me Zahlung von Leistung n für Ze:i!ten vor Gouvel1nemen:tJs de Ja RepurbLique fnanpise, du 
semem Inkrafttl'etJen vor. Etgegen den weit- Royaume-Uni et des Btats-Unis .cl' Amenique 
gehenden, die Leistun;gSif.estst llung betr.effenden declarent que les liensentr,e les secteurs 
Regelungen der zweisei.tigen Ahkommen ist im oooidentaux de Berlin et la RepUlbLique federale 
vorliegenden üher~inkomme nur· eine Reg,e- d' A'llemagne serünt ma>intenus et developpes, 
lung . -betreffend dle Festste ,lung von Renten compte t'enu de ce que ces seoteurscontinuent 
(Penswnen) entha'1ten; auf die in einem Vertrags- de ne pas hre un element .oonstUtJUtif de la' 
staat erst 'Unter Berücksichtigung des üherein- Repuhlique f6deraLe d'Allel11.a.gne et de n'~tre 
kommens Anspruch ent,teht: Eine Neufeststel- pa,s gouvernes ,par eHe." 
lung bereits fe5ltgesteHter L istungen ,ist nicht Die Art. 21 und 22 enthalten die üblichen 
vorgesehen. SchI ußbes'bimmungen. 
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